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Strom und die EG 92

Die europiiische Integration — Aussichten fiir
die schweizerische Elektrizitidtsversorgung

Bericht einer Arbeitsgruppe der
Bundesverwaltung und der schweizerischen
Elektrizititswirtschaft

Die Arbeitsgruppe gelangt in
ihrem Bericht uber die Auswir-
kungen des zu schaffenden Bin-
nenmarktes der Europaischen
Gemeinschaft auf die Elektrizi-
tatsversorgung der Schweiz zu
elf konkreten Empfehlungen
uber:

— die Annaherung zwischen der
Schweiz und der Europdischen
Gemeinschaft

— die Energiepolitik

— die Versorgungssicherheit
und die Selbstversorgungs-
sicherheit in der Schweiz

— die Bedeutung der Schweiz
fir Europa

— die Bedeutung Europas fiir die
Schweiz

— den ucommon carriern

— die Konkurrenz auf dem Elek-
trizitdtsmarkt

— die UCPTE und die UNIPEDE
— die Elektrizitat als Produk-
tionsenergie

— die Kontakte mit der Europai-
schen Gemeinschaft

— weitere Untersuchungen und
den Informationsaustausch

Der Bericht dient insgesamt dem
besseren Verstandnis dieser
Empfehlungen.

Das Eidg. Verkehrs- und Energiewirtschafts-
departement gibt den vorliegenden Bericht zur
Verdffentlichung frei, ohne sich zum Inhalt zu
dussern.

1. Einfiihrung

Die zwolf Lander der Europdischen
Gemeinschaft haben sich zum Ziel ge-
setzt, bis Ende 1992 einen grossen Bin-
nenmarkt zu schaffen. Die Energie
wird von diesem wirtschaftlichen Inte-
grationsprozess nicht ausgeschlossen
bleiben, da die Gemeinschaft hofft, die
Konkurrenzfiahigkeit ihrer Unterneh-
men insbesondere auch mittels einer
sichereren und billigeren Energiever-
sorgung zu stiarken.

Zwar ist die Schweiz nicht Mitglied
der Europédischen Gemeinschaft, aber
die Integrationsbestrebungen werden
zweifellos Auswirkungen auf unser
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Land zeitigen. Um diese Auswirkun-
gen auf die Elektrizitdtsversorgung un-
seres Landes zu untersuchen, ist unter
Federfiihrung des Bundesamtes fiir
Energiewirtschaft eine Arbeitsgruppe
gebildet worden.

Die Teilnehmer der Arbeitsgruppe
dussern ihre personliche Meinung, die
sich nicht mit jener der Verwaltung,
des Verbandes oder des Unterneh-
mens, in dem sie titig sind, zu decken
braucht. Sie haben bei der Ausarbei-
tung dieses Berichts als Experten ihrer
jeweiligen Titigkeitsbereiche mitge-
wirkt; die Schlussfolgerungen und
Empfehlungen von Kapitel 5 des vor-
liegenden Berichts stellen die Synthese
ihrer Arbeiten dar. Sie zeigt die allge-
meine Richtung der Meinung auf, die
sich in der Arbeitsgruppe herausgebil-
det hat.

2. Der europiiische
Integrationsprozess

2.1 Die europiische Integration und die
Schweiz

® Die Europdische Gemeinschaft, das
Weissbuch, der Binnenmarkt von 1992

Am Ende des Zweiten Weltkrieges
war die Wirtschaft der europdischen
Staaten nach fiinf Jahren Entbehrun-
gen und Enttduschungen vollkommen
ausgeblutet. Weltweit und in Europa
wurden damals mehrere Initiativen er-
griffen mit dem Ziel, moglichst solide
Grundlagen fiir den Wiederaufbau zu
schaffen.

Die Griindung der Europdischen
Gemeinschaft fiir Kohle und Stahl
(EGKS)! 1951, der Europdischen

1 Vertragsunterzeichnung am 18. April 1951 in
Paris durch Belgien, BRD, Frankreich, Italien,
Luxemburg, Niederlande (EGKS-Vertrag)
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Wirtschaftsgemeinschaft (EWG)? und
der Europaischen Gemeinschaft fiir
Atomenergie (EURATOM)? 1957 wa-
ren die entscheidenden Etappen der
europdischen Zusammenarbeit. (Im
Elektrizitatssektor gilt es, die von der
OECD unterstiitzten Kooperationsbe-
miihungen zur Schaffung der UCPTE
zu wiirdigen, s. Kap. 3.3). Die drei Ge-
meinschaften (spater die EG) geben
sich 1967 gemeinsame Organe*:

- Die Kommission der Europdischen
Gemeinschaften (EGK) ist Hiiterin
der Vertrige, Exekutivorgan der
Gemeinschaft sowie Initiantin und
Motor der Politik in der Gemein-
schaft. Dariiberhinaus vertritt sie die
Interessen der Gemeinschaft beim
Rat.

- Der Ministerrat ist das Entschei-
dungsorgan der EG. Er nimmt die
Vorschliage an, die ihm die EGK un-
terbreitet, lehnt sie ab oder weist sie
an die Kommission zur Uberarbei-
tung zuriick. Er bringt die Interessen
der zwolf Mitgliedstaaten zum Aus-
druck, die von den jeweils zustandi-
gen Ministern vertreten werden. Seit
Inkrafttreten der Européischen Ein-
heitsakte konnen die Entscheidun-
gen des Rats in bestimmten Berei-
chen mit Mehrheitsbeschluss getrof-
fen werden. Frither war dafiir Ein-
stimmigkeit erforderlich. Dariiber-
hinaus treffen sich die Staats- und
Regierungschefs - zusammen mit
ihren Aussenministern und den Ver-
tretern der Kommission - regelmaés-
sigim Europdischen Rat.

- Das Europdische Parlament (EP) ist
die von den européischen Biirgern
direkt gwéhlte Versammlung. Es hat
Vollmachten im gesetzgeberischen
und Budgetbereich (erweiterte kon-
sultative Rolle).

- Der Europdische Gerichtshof (EGH)
stellt die Wahrung des Rechts beim
Vollzug der Vertrage sicher; bei strit-
tigen Vertragstexten ist er fir die
Rechtsauslegung verantwortlich
und gibt die Anwendungsmodaliti-
ten.

B Vertragsunterzeichnung am 25. Mirz 1957 in
Rom durch Belgien, BRD, Frankreich, Italien,
Luxemburg, Niederlande (EWG-Vertrag)

3 Vertragsunterzeichnung am 25. Miérz 1957 in
Rom durch Belgien, BRD, Frankreich, Italien,
Luxemburg, Niederlande (EURATOM-Vertrag)

4 (Fusionsvertrag), Vertrag zur Einsetzung eines

gemeinsamen Rates und einer gemeinsamen
Kommission der EG (offizielles EG-Journal Nr.
152 vom 13.7. 1967)

Zur Erfiillung ihrer Aufgabe im
Rahmen der RoOmer Vertrige be-
schliessen der Rat und die Kommis-
sion Verordnungen und Richtlinien,

te Kooperationsverfahren® ebenfalls
mehr legislative Befugnis (Konsulta-
tivrolle) erhalten. Das Kooperations-
verfahren ist anwendbar auf die vom

13 Richter

Die Institutionen der Européischen Gemeinschaft

eleB-B-B-R-R-A-R-A-R- RN
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Beratender Ausschuss

Wirtschafts- und Sozialausschuss
Fir Kohle und Stahlfragen:

Rechnungshof

treffen Entscheidungen und formulie-
ren Empfehlungen oder Stellungnah-
men. Die Verordnung hat allgemeine
Giiltigkeit. Sie ist in allen ihren Ele-
menten verbindlich und in jedem Mit-
gliedstaat direkt anwendbar. Die
Richtlinie bindet jeden Mitgliedstaat
hinsichtlich des zu erreichenden Er-
gebnisses, iiberldsst aber die Art und
Mittel, wie dieses erreicht werden soll,
der Zustdndigkeit der einzelstaatlichen
Instanzen. Die Beschliisse sind entwe-
der fiir eine Regierung, ein Unterneh-
men oder eine Einzelperson bestimmt.
Im Gegensatz zu den Empfehlungen
und Stellungnahmen sind die Be-
schliisse verbindlich.

Das EP hat durch die Annahme der
Einheitsakte und durch das sogenann-

Rat mit qualifizierter Mehrheit insbe-
sondere in den Bereichen des Binnen-
marktes und der Forschung getroffe-
nen Entscheidungen. Dieses Entschei-
dungsverfahren kann wie folgt zusam-
mengefasst werden:

- Der Ministerrat legt auf Vorschlag
der Kommission und nach Stellung-
nahme des Parlamentes eine ge-
meinsame Position fest. Diese wird
dann dem Parlament zur Priifung
vorgelegt. Das Parlament kann sich
der Position (ausdriicklich oder still-
schweigend) innert einer Frist von
drei Monaten anschliessen, sie zu-
riickweisen oder abidndern. Innert

5 5. Kasten auf der nichsten Seite

10
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Kommission des Rates

Mehrheit

- ohne Anderung
des Vorschlages:
qualifizierte

- mit Anderung
des Vorschlages:
Einstimmigkeit

I Kommission II Europ. 11T Rat 1V Europ. Parlament V Kommission VI Rat
Initiative Parlament 1. Lesung 2. Lesung 2. Lesung
1. Lesung
—| Das Parlament stimmt Der Rat beschliesst

der Stellungnahme des definitiv, mit
Rates zu oder dussert qualifiziertem Mehr oder
sich nicht innerhalb von einstimmig (wie II)

Vorschlag Stellungnahme | Gemeinsame 3 Monaten* -

der des Parlaments | Stellungnahme —- Der Rat statuiert

Das Parlament lehnt die
Stellungnahme des
Rates innerhalb von 3
Monaten* mit absoluter
Mehrheit ab

Das Parlament schlédgt
Anderungen der
gemeinsamen
Stellungnahme des
Rates innert 3
Monaten* mit

|| absolutem Mehr vor

Wiederbehandlung
(1 Monat)

| Wiederbehandlung

(1 Monat) den wiederbehandelten
- Die Kommission Vorschlag in der
verabschiedet den vorliegenden Form innert

wiederbehandelten
Vorschlag mit den

Anderungen des - Der Rat verabschiedet
Parlaments den wiederbehandelten
- Die Kommission Vorschlag und

verabschiedet den
wiederbehandelten
Vorschlag ohne
(oder nicht mit
allen) Anderungen
L | des Parlaments

einstimmig innert 3
Monaten* (verabschiedet
die gemeinsame
Stellungnahme des Rates)
- Der Rat statuiert nicht
innert 3 Monaten* = der
Vorschlag der
Kommission ist
|_abgelehnt

- - Der Rat verabschiedet

3 Monaten*, mit
einfachem Mehr

modifiziert ihn
(einschliesslich evtl.
Wiedereinfithrung der
Anderungsvorschlige des
Parlaments) einstimmig
innert 3 Monaten*

- Der Rat statuiert nicht
innert 3 Monaten* = der
Vorschlag der
Kommission ist

| abgelehnt

Das Kooperationsverfahren

* Die Frist von 3 Monaten kann mit Zustimmung von Rat und Parlament auf 4 Monate verlangert werden.
Alfonso Mattera, «Un marché unique européen, ses régles, son fonctionnement», Ed. Juridiques Associées, Paris, 1988, Seite 179.

Monatsfrist entscheidet die Kom-
mission, ob sie die Anderungsantri-
ge des Parlamentes annehmen will
oder nicht;

- darauf geht der Rat zu einer zweiten
Lesung iiber;

- im Falle der Zuriickweisung durch
das Parlament muss sich der Rat
einstimmig dussern. Hat das Parla-
ment Anderungsantrige gemacht,
muss sie der Rat in den Fillen, in
denen diese von der Kommission
tibernommen werden, mit qualifi-
zierter Mehrheit, und in den Féllen,
in denen sich die Kommission ihnen
nicht anschliessen kann, mit Ein-
stimmigkeit verabschieden,;

- trifft der Rat innerhalb der Frist von
drei Monaten keine Entscheidung,

gilt der Vorschlag der Kommission
als nicht angenommen.

Dieses Verfahren bewahrt zwar der
Kommission ihre Rolle als Motor, er-
moglicht aber dem Parlament, die Ent-
scheidungen des Rates direkt zu beein-
flussen. Gleichwohl bleibt dem Rat der
endgiiltige Entscheid vorbehalten.

Die EG, die sich als Einheit auf
iiberstaatlicher Ebene entwickelt hat,
bildet heute einen Zusammenschluss
von Staaten, der sich durch die Libera-
lisierung des wirtschaftlichen Austau-
sches unter den Mitgliedldndern und
durch die Harmonisierung des Rechts
bemiiht, einen Einheitsmarkt (Binnen-
markt) zu verwirklichen, in welchem
fir alle wirtschaftlichen Aktivitdten
die innerstaatliche Behandlung gesi-

chert ist (d.h. Nicht-Diskriminierung
aufgrund der Nationalitdt). Gemeinsa-
me begleitende Politiken sollten es er-
moglichen, die Integrationsbemiihun-
gen zu ergédnzen, die in erser Linie dar-
auf ausgerichtet sind, eine Wirtschafts-
gemeinschaft zu verwirklichen. Um
die drei Etappen der Zollunion, des
gemeinsamen Marktes und der Wirt-
schaftsgemeinschaft zu vervollstindi-
gen, ist die Schaffung einer Wirt-
schafts- und Wihrungsunion® vorgese-
hen, bei der alle wichtigen makrodko-
nomischen Entscheidungen auf supra-

6 5. Einheitliche Europiische Akte, in Kraft ge-
treten am 1. Juli 1987 (EG-Journal Nr. L 169 vom
29.6. 1987)
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nationaler Ebene des Ministerrates der
EG getroffen werden. Seit 1986 zdhlt
die EG - nach der dritten Erweiterung’
- zwolf Mitgliedstaaten mit mehr als
320 Millionen Menschen und stellt
eine wachsende wirtschaftliche und
politische Kraft dar.

® Weissbuch mit 300 Massnahmen

Wahrscheinlich das herausragend-
ste Element im Integrationsprozess der
letzten Jahre war das Weissbuch, mit
dem die EGK rund 300 konkrete
Massnahmen vorgelegt hat, die fiir die
Verwirklichung des Binnenmarktes bis
zum 31. Dezember 19928 grundlegend
sind. Das Weissbuch nimmt bestimmte
Ziele wieder auf, die in den Rémer
Vertriagen® enthalten sind, so z.B. die
Eliminierung der physischen, techni-
schen und fiskalischen Grenzen; neu
ist aber der Zeitplan, in dem fiir die
Erreichung der Ziele eine relativ kurze
Frist gesetzt wird. Die EG ist fest ent-
schlossen, einen europédischen Markt
ohne nationale Grenzen zu schaffen,
in dem Personen, Guter und Dienstlei-
stungen sowie Kapital frei zirkulieren
konnen.

® Einheitliche Europdische Akte

Die Einheitliche Europdische Akte
(EEA), die am 1. Juli 1987 in Kraft ge-
treten ist und die Romer Vertrdge von
1957 modifiziert, unterstreicht den
Willen der Mitgliedstaaten, die Ge-
samtheit ihrer Beziehungen zu einer
europdischen Union werden zu lassen,
und stattet die EG mit den Mitteln aus,
um dieses ehrgeizige Ziel zu erreichen.
Sie starkt die Organe der EG, dringt
auf eine Verwirklichung des Binnen-
marktes, starkt die wirtschaftliche und
soziale Kohidsion innerhalb der EG
und verpflichtet die Mitgliedstaaten,
ihre Aussenpolitiken enger zu koordi-
nieren.

Die Verwirklichung des européi-
schen Binnenmarktes hdngt auch vom
Erfolg der Téatigkeiten ab, die in vielen
Bereichen unternommen werden. Die

7 1.1.1973: erste Erweiterung der EG durch
Grossbritannien, Irland, Ddnemark

1.1. 1981: zweite Erweiterung der EG durch Grie-
chenland

1.1. 1986: dritte Erweiterung der EG durch Spa-
nien, Portugal

8 Vollendung des Binnenmarktes: Weissbuch

der Kommission an den Europdischen Rat, Juni
1985, Luxemburg, EG-Biiro fiir offizielle Publi-
kationen

% Art.3 a)und c) des EWG-Vertrages

Energie nimmt hier einen wichtigen
Platz ein. Selbst wenn der Energie-
Binnenmarkt noch in weiter Ferne ist,
so ist doch die Antriebskraft des
Weissbuches unverkennbar.

Im Gegensatz zu Kohle und Nu-
klearenergie, die vom EGKS-Vertrag
beziehungsweise vom EURATOM-
Vertrag abgedeckt werden, verfiigt die
Europiische Gemeinschaft {iber keine
spezifischen rechtlichen Grundlagen
fiir eine Energiepolitik in den {ibrigen
Energiebereichen oder zur rationelle-
ren Energienutzung. Dank den neuen
Titeln VI und VII des dritten Teils des
EG-Vertrages liber Forschung, techno-
logische Entwicklung und iber die
Umwelt ist die Zustdndigkeit der Ge-
meinschaft in diesen beiden wichtigen
Bereichen fiir die Energiepolitik der
EG heute gut verankert.

Ausgestattet mit neuen Befugnissen,
verfiigt die EG heute durch ihre Kom-
mission, den Rat und das Parlament
iiber ausreichende Mittel zur Durch-
setzung einer effizienten gemeinsamen
Energiepolitik, die sich auf einen
Energie- und insbesondere auf einen
Elektritzitdts-Binnenmarkt stiitzt.

Die EG hat, hauptsichlich aufgrund
der Artikel 103, Absatz 4 und Artikel
235 des EG-Vertrages, im Energiebe-
reich bereits Gesetze erlassen. Fiir bei-
de Fille wird Einstimmigkeit verlangt,
was Entscheidungen dort nicht er-
leichtert, wo Lage und Interesse der
Mitgliedstaaten ganz besonders ver-
schieden sind. Um sich hievon zu iiber-
zeugen, geniigt es, die verschiedenen
Wege und Haltungen der Mitglied-
staaten im Bereich der Energiepoliti-
ken (beispielsweise gegeniiber der
Kernenergie), der Versorgungspoliti-
ken, der Diversifikation in der Her-
kunft der Energiequellen und der Im-
portabhingigkeit (iiber 80% in Italien,
rund 55% in Frankreich und in der
BRD; im Gegensatz dazu ist Grossbri-
tannien Nettoexporteur; die Zahlen
gelten fiir 1988) miteinander zu ver-
gleichen. Ungeachtet dieser Unter-
schiede hat sich die EG fiir das Jahr
1995 Energieziele gesetzt'?.

Die Entwicklung der Handelsbezie-
hungen, die Verbesserung der Kom-
munikations- und Informationsmittel
und die wachsende Mobilitédt von Per-
sonen, Giitern und Ideen im Laufe der
letzten Jahrzehnte haben zu einer Glo-
balisierung aller menschlichen Aktivi-
titen gefithrt. Diese besonders in
Europa unternommenen Anstrengun-

10, Kap.2.2

gen fiir einen wirtschaftlichen, sozia-
len und kulturellen Fortschritt zeigten
sich in mannigfacher Form: zunéchst
im Rahmen der EG, dann in jenem der
EFTA, gleichzeitig aber auch in multi-
lateralen Kontakten von Institutionen
wie dem Europarat, schliesslich aber
auch in bilateralen Kontakten zwi-
schen Staaten, zwischen privaten Or-
ganisationen von nationaler Bedeu-
tung sowie zwischen Unternehmen
und Einzelpersonen. Es ist also nicht
die EG allein, die den Integrationspro-
zess begriindet hat; vielmehr wird er
auch durch vielfaltige andere Aktivita-
ten gefordert.

® Die Stellung der Schweiz im
Integrationsprozess

In diesem Integrationsprozess
nimmt die Schweiz eine besondere
Stellung ein. Geographisch im Zen-
trum des europdischen Kontinentes,
teilt sie ihre Grenze mit drei Mitglied-
staaten der EG und ist historisch und
kulturell mit mehreren Stromungen
verbunden, die zum Erbe Europas ge-
horen. Sie liegt im Zentrum eines gros-
sen Netzes wirtschaftlicher Verbin-
dungen mit ihren europédischen Part-
nern. Die Schweiz hat schon mehrmals
bewiesen, dass sie «den festen Willen
hat, mit all ihren Kréiften am Aufbau
Europas mitzuwirken und dazu beizu-
tragen, dass unser Kontinent zu einem
Wirtschaftsraum wird, der Wachstum
kennt, der Arbeitspldtze schafft, der
auf den Gebieten der Wissenschaft
und der Technologie innovativ ist und
der zu seinem wertvollen kulturellen
Erbe und zu seiner Umwelt Sorge
tragt»!!. Dazu hat der Bundesrat einen
Bericht iiber die Stellung der Schweiz
im europdischen Integrationsprozess'?
vorgelegt, in dem er die gegenwartige
Lage und die verschiedenen Moglich-
keiten, die sich unserem Land erdff-
nen, niher umschreibt.

Obwohl die Schweiz im gegenwirti-
gen Zeitpunkt der EG nicht beitreten
kann, aus Griinden, die auf institutio-
nelle Besonderheiten (Foderalismus,
direkte Demokratie) und bestimmte
politische Grundsatzentscheide (Neu-
tralitdt, Unabhéngigkeit unserer Aus-
senwirtschaftspolitik) zurlickzufiihren

1 Vortrag von Bundesprisident Jean-Pascal De-
lamuraz vor dem Européischen Parlament, gehal-
tenam 15.2. 1989

12 Bericht iiber die Stellung der Schweiz im euro-
pdischen Integrationsprozess vom 24. August
1988 (88.045), FF 1988 - 521
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sind, verlangt die Bedeutung unserer
wirtschaftlichen Beziehungen mit der
EG (56% der schweizerischen Exporte
sind fiir die EG bestimmt, 71% der ge-
samten Importe und iiber 80% der ein-
gefiihrten Erdolprodukte gelangen
iiber Linder der EG in die Schweiz),

oder andere gleichartige Beschréankun-
gen moglichst dhnlich sind. Dieses
Konzept eines dynamischen europdii-
schen Wirtschaftsraums wurde in der
Luxemburger Erklarung von 19841
definiert. Dieses Ziel zu erreichen, ist
eine der bedeutendsten Herausforde-

Europiische Zusammenarbeit auf dem Gebiet der wissenschaftlichen

Europdische Freihandels-Assoziation, européische Freihandelszone

Union fiir die Koordinierung der Erzeugung und des Transportes

Abkiirzungsverzeichnis
ABL Amtsblatt der Europédischen Gemeinschaft
CERN Europdische Organisation fiir kernphysikalische Forschung
COST
und technischen Forschung
EDA Eidg. Departement fiir auswértige Angelegenheiten
EEA Einheitliche Europdische Akte
EFTA
EG Européische Gemeinschaft
EGK EG-Kommission
EGKS Européische Gemeinschaft fiir Kohle und Stahl
EP Europiisches Parlament
EURATOM  Europiische Gemeinschaft fiir Atomenergie
EVD Eidg. Volkswirtschaftsdepartement
EVED Eidg. Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartement
EWG Européische Wirtschaftsgemeinschaft
EWR Européischer Wirtschaftsraum
FHA Freihandelsabkommen
GEG Gerichtshof der Europdischen Gemeinschaft
IEA Internationale Energie-Agentur
UCPTE
elektrischer Energie
UNIPEDE

Internationale Union der Erzeuger und Verteiler elektrischer Energie

dass der europdische Integrationspro-
zess mit ganz besonderem Interesse
verfolgt wird. Dariiberhinaus haben
sich privilegierte Beziehungen zwi-
schen den 12 EG-Lindern und der
Schweiz entwickelt.

Mit dem Abschluss des Freihandels-
abkommens von 19723 zwischen den
EFTA-Liandern und der EG wurde
eine 18 Linder umfassende grosse
Freihandelszone fiir Industrieerzeug-
nisse geschaffen; damit wurde die auf
der Grundlage der Stockholmer Kon-
vention von 1960 geschaffene Freihan-
delszone der EFTA entscheidend ver-
grossert!4, ) )

Um im Integrationsprozess einen
Schritt weiter zu gehen, haben sich die
Mitgliedstaaten der EFTA und der EG
zum gemeinsamen Ziel gesetzt, unter-
einander Beziehungen zu entwickeln,
die einen Binnenmarkt ohne Tarif-
grenzen und ohne mengenmaissige

13 Freihandelsabkommen Schweiz - EWG, RO
1972 3169; Freihandelsabkommen Schweiz -
EGKS-Mitgliedstaaten RO 1973 2057

14 EFTA-Vertrag, RO 1960 635

rungen, die die Schweiz im kommen-
den Jahrzehnt zu bewaltigen haben
wird. Der Vermeidung neuer techni-
scher Hindernisse, die durch techni-
sche Vorschriften oder inkompatible
Normen entstehen kénnen, sowie dem
Abbau  bestehender  technischer
Hemmnisse gilt das Hauptaugenmerk
bei den gegenwirtigen Anstrengungen
zur Schaffung dieses dynamischen

européischen Wirtschaftsraumes. Eine -

gewisse Harmonisierung der Normen,
eine koordinierte Entwicklung der
Forschungs- und Entwicklungspoliti-
ken (durch die europidische Zusam-
menarbeit auf dem Gebiete der wissen-
schaftlichen und technischen For-
schung, COST', im Rahmen von
EUREKA oder durch die européische
Organisation fiir kernphysikalische
Forschung, CERN) sowie der Um-
weltschutz tragen ebenfalls zu den In-
tegrationsbestrebungen  bei.  Die

B Luxemburger Erkldrung von 1984

16 Eine Ubersicht der Abkommen der Schweiz im
Rahmen der COST befindet sich im Anhang zum
Bericht iiber die Stellung der Schweiz im européi-
schen Integrationsprozess (S. 203ff.)

Schweiz spielt in zahlreichen diesbe-
ziiglichen Gremien eine aktive Rolle.

Die Zusammenarbeit in Europa hat
sich fiir die Schweiz niemals nur auf
ihre Zugehorigkeit zur EFTA und die
Beziehungen zur EG beschrinkt. Zu
erwdhnen gilt es auch, dass die
Schweiz am Europarat teilnimmt; im
Energiebereich ist sie wie alle Mit-
gliedstaaten der EG (ausgenommen
Frankreich) Mitglied der internationa-
len Energieagentur (IEA); auf dem
Gebiet der Elektrizitét ist sie Mitglied
der Union fiir die Koordinierung der
Erzeugung und des Transportes elek-
trischer Energie (UCPTE)!? sowie der
Internationalen Union der Erzeuger
und Verteiler elektrischer Energie
(UNIPEDE)'".

Bei der Energie im allgemeinen wie
bei der Elektrizitit im besonderen sind
europaweit spiirbare Fortschritte in
Richtung einer zuverldssigen, diversi-
fizierten und kostengiinstigen Versor-
gung erzielt worden, welche die Krite-
rien der Sicherheit und des Umwelt-
schutzes mitberiicksichtigen. Die nun
von der EG unternommenen Anstren-
gungen zur Schaffung eines Energie-
Binnenmarktes und zur Formulierung
einer gemeinsamen Energiepolitik
werfen die Frage auf, welche Auswir-
kungen von einer solchen Entwick-
lung auf die Schweiz zu erwarten sind.

2.2 Die Energiepolitik der
Europiischen Gemeinschaft

Neben der Schaffung des Binnen-
marktes hat sich die Europiische Ge-
meinschaft noch andere Ziele gesetzt,
so zum Beispiel bis 1995 zu erreichende
Energieziele'®, Bei der Festlegung ihrer
eigenen Energiepolitik miissen sich die
Mitgliedstaaten an diesen Zielen der
Gemeinschaft orientieren. Damit soll-
te eine gewisse Kohédrenz der nationa-
len Politiken erreicht werden. Unge-
fihr alle zwei Jahre wird jedes Land
einer eingehenden Priifung unterzo-
gen.

® Sektorielle Ziele

Die sektoriellen Ziele sind quantita-
tiver Art und betreffen jeden der
hauptsichlichsten Energiebereiche.

Ein erstes Ziel fiir 1995 will die
Energieeffizienz - gemessen am Ver-

175, Kap.2.4

18 K ommission der Europiischen Gemeinschaf-
ten: Die Energieziele der EG fur 1995, 3. Mai
1988, KOM (88) 174 endg. Bande Tund I
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hiltnis von Bruttoinlandprodukt zu
Endenergieverbrauch - um mindestens
zwanzig Prozent anheben. Zahlreiche
Empfehlungen und Richtlinien zur ra-
tionellen Energieverwendung sind in
den Bereichen Gebdude (Wirmediam-
mung, Heizung, Warmwasser), Indu-
strie, Haushalt (Elektrohaushaltgeri-
te, Etikettierung) und Verkehr (Stras-
se, Bahn, Schiffahrt) erlassen worden.
Die EG-Statistiken zeigen, dass sich
die Energieeffizienz von 1973 bis 1982
tatsiachlich verbessert hat; dieser Fort-
schritt ist jedoch nicht nur auf die Poli-
tiken der einzelnen Mitgliedstaaten zu-
riickzufithren, sondern grosstenteils
auf die Schliessung zahlreicher Indu-
striebetriebe sowie auf die Energie-
preiserhohungen im Gefolge des Erd-
Olschocks von 1973. Seit einigen Jah-
ren ist die weitere Verbesserung der
Energieeffizienz wegen der weitge-
hend abgeschlossenen Umstrukturie-
rung der Industrie und wegen der Lage
auf dem Energiemarkt schwieriger ge-
worden. Sollte die gegenwirtige Ten-
denz anhalten, dann ist es wenig wahr-
scheinlich, dass die Gemeinschaft die-
ses Ziel bis 1995 erreichen wird.

Als zweites Ziel soll der Erdélver-
brauch 1995 ungefihr 40% des Gesamt-
energieverbrauchs in jenem Jahr nicht
iibersteigen. Die Erddlimporte sollen
dementsprechend vermindert werden.
Der Erddlanteil ist von 63% im Jahre
1973 auf 47% im Jahre 1986 gesunken;
seither ist die Erddlnachfrage wegen
des Preiszerfalls und der wachsenden
Verkehrsentwicklung nicht mehr wei-
ter zuriickgegangen. Heute scheint
aufgrund der verlangsamten wirt-
schaftlichen Entwicklung, der Ent-
wicklung der Gasindustrie und auf-
grund der Konkurrenzfihigkeit der
anderen Brennstoffe dieses Ziel von
40% fiir das Jahr 1995 als realistisch.

Als drittes Ziel soll der Gasanteil bis
1995 auf dem heutigen Stand gehalten
werden; dies geschieht aus der Uberle-
gung heraus, dass stabile und diversifi-
zierte Versorgungsquellen anzustreben
sind. 1986 belief sich dieser Anteil am
totalen Energieverbrauch der EG-Mit-
gliedstaaten auf 17%.

Das vierte Ziel befasst sich mit dem
Anteil der festen Brennstoffe am Ener-
gieverbrauch; es wird gefordert, dass
dieser Anteil grosser werden muss, um
die Energieversorgung zu diversifizie-
ren und den Erdolverbrauch einzu-
schrénken. Seit 1973 ist der Verbrauch
fester Brennstoffe nicht mehr gestie-
gen; vielmehr hat er in letzter Zeit
leicht abgenommen. Dabei hat man
sich der Tatsache bewusst zu sein, dass

heute 60% der festen Brennstoffe, die
in den EG-Lédndern verbraucht wer-
den, dazu dienen, Elektrizitidt zu pro-
duzieren. Ob der Anteil dieser Brenn-
stoffe, insbesondere jener von Kohle,
am Bruttoenergieverbrauch bis 1995
gesteigert werden kann, hdngt also zu
einem grossen Teil von der Entwick-
lung im Industriesektor, von der Elek-
trizitdtsnachfrage und von Umwelt-
schutzbestimmungen (CO-) ab.

Mit dem fiinften Ziel wird ausdriick-
lich festgelegt, dass der Anteil der
Elektrizitat, die aus Kohlenwasserstof-
fen produziert wird, 1995 auf weniger
als 15% reduziert werden soll. Dieser
Anteil ist von 42% im Jahre 1973 auf
16% im Jahre 1986 zuriickgegangen.
Das Ziel der Gemeinschaft ist also be-
reits 1986 - trotz gesunkener Erdol-
preise - praktisch erreicht worden. Im
Prinzip sollte die riickldaufige Tendenz
des Kohlenwasserstoffanteils bei der
Elektrizitatsproduktion anhalten, ins-
besondere weil die Anteile der Kern-
energie und der festen Brennstoffe eher
noch zunehmen diirften. 1986 stamm-
ten 37% der produzierten Elektrizitét
in den EG-Linden aus Kernenergie
und 42% aus festen Brennstoffen. Ob
dieses Ziel erreicht werden kann, ist
wegen des neuen Trends zur vermehr-
ten Verwendung von Gas fiir die
Stromerzeugung allerdings fraglich.

Im Bereich Elektrizitdt ist eine Emp-
fehlung ergangen iiber die Zusammen-
arbeit zwischen den offentlichen Strom-
verteilern und den Selbstproduzenten.
Ziel dieser Empfehlung ist es, die Elek-
trizititsproduktion aus erneuerbaren
Energien (Wasserkraft, Sonnenener-
gie, Biomasse, geothermische Energie,
Windenergie und Meeresenergie), aus
Abfillen (Verbrennung von Sied-
lungsabfillen und industrielle Abwar-
me) und aus Wiarme-Kraft-Kopplung
zu fordern. Der Preis, den die 6ffentli-
chen Verteilwerke den Selbstprodu-
zenten fiir die Lieferung von Uber-
schusselektrizitit zahlen  miissen,
hiangt von den Einsparungen ab, die
eine solche Lieferung langfristig bei
der 6ffentlichen Versorgung moglich
macht. Dieser Preis sollte zumindest
den variablen Kosten entsprechen, die
die offentlichen Verteiler einsparen
konnen; eine zusitzliche Vergiitung
sollte dann garantiert werden, wenn
die Netzeinspeisung es dem offentli-
chen Versorger ermoglicht, bei den In-
vestitionskosten Einsparungen zu er-
zielen. Die Regelung dieser Vergiitung
sollte so transparent wie moglich ge-
staltet werden.

Sechstes und letztes sektorielles Ziel

fiir 1995 ist die Verminderung des An-
teils der herkommlichen Brennstoffe
zugunsten neuer und erneuerbarer
Energiequellen. Die Gemeinschaft hat
darauf verzichtet, den Marktanteil fir
diese Energien zu quantifizieren im
Bewusstsein, dass die Anstrengungen
in Forschung, Entwicklung und Er-
probung erst langfristig Friichte tragen
werden.

® Intersektorielle Ziele

Im Gegensatz zu den sektoriellen
Zielen, die vertikal angelegt sind und
jeweils nur einen einzelnen Energiebe-
reich betreffen, sind die intersektoriel-
len Ziele horizontal, das heisst auf alle
Energietrdger, ausgerichtet.

Ein erstes horizontales Ziel fur 1995
legt fest, dass die Versorgungsbedin-
gungen sicherer und die Energiepreise
stabiler werden miissen. Um die Si-
cherheit der Versorgung zu verbessern,
miissen insbesondere die externen Ver-
sorgungsquellen (Energieexportlander
ausserhalb der Gemeinschaft) und die
eingesetzten Brennstoffe (Verminde-
rung des Anteils der Erddlprodukte)
besser diversifiziert, die Energiequel-
len der EG-Mitgliedstaaten rationeller
ausgeschopft und wirksame Massnah-
men (z.B. Erdodlpflichtlager) getroffen
werden, um einer moglichen Versor-
gungskrise entgegenzutreten. Die An-
falligkeit fir Versorgungsunterbriiche
und abrupte Preissteigerungen wird
am besten dadurch bekdmpft, dass
man die Energieerzeugungssysteme
moglichst vielseitig gestaltet, so dass -
insbesondere in der Industrie - ver-
schiedene Brennstoffe eingesetzt wer-
den konnen und zwischen diesen ver-
schiedenen Brennstoffen ein echter
Wettbewerb zustandekommt.

Das zweite horizontale Ziel betrifft
die Grundsdtze der Energiepreisbil-
dung, und zwar fir alle Verbraucher-
kategorien und Energieformen. Die
Erfahrung hat gezeigt, dass die prakti-
sche Umsetzung dieser Grundsitze
zahlreiche, insbesondere auf Interpre-
tationsschwierigkeiten  zuriickzufiih-
rende Probleme geschaffen hat. Die
Energiepreise werden von der Europa-
ischen Gemeinschaft als ein Schliissel-
element der Energiepolitik betrachtet,
denn eine objektive Preisbildung kann
insbesondere den rationellen Energie-
verbrauch fordern, die Wahl des
Brennstoffes beeinflussen (Substitu-
tion) und die Versorgungssicherheit
erhohen, indem sie den Erlds garan-
tiert, der fiir Investitionen in Anlagen
der Energieproduktion nétig ist; das

14
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heisst, dass die Energiepreise auf ener-
giepolitischen und nicht (im Konflikt-
fall) auf wirtschafts- oder sozialpoliti-
schen Zielen abgestiitzt sein sollten.

Ein wichtiger Grundsatz der Ener-
giepreisbildung'® lautet, dass die Ein-
nahmen mindestens die Kosten (inkl.
Investitionskosten, Betriebskosten
und eine angemessene Kapitalverzin-
sung) decken miissen. Mit diesem
Grundsatz will man vermeiden, dass
Unternehmen nur dank Staatshilfen
oder protektionistischen Massnahmen
kiinstlich am Leben erhalten werden.
Wenn aus energiepolitischen Griinden
eine Substitution als wiinschenswert
erachtet wird, dann ist es - so die
Europdische Gemeinschaft - besser,
den weniger sicheren Brennstoff mit
einer Steuer zu belegen, als den zu for-
dernden Brennstoff unter den Kosten
zu verkaufen. Es ist zu betonen, dass
mit den Einkiinften die langfristigen
Kosten zu decken sind; in bestimmten
Fillen, wo zu Beginn grosse Investitio-
nen anfallen und die Verkéufe nur z6-
gernd einsetzen (Beispiel: Einfiihrung
von Erdgas), ist es durchaus normal,
dass im Laufe der ersten Jahre Verluste
in Kauf genommen werden miissen.
Die  Energieverkaufspreise  miissen
ebenfalls die langfristigen Kosten fiir
den Ersatz alter und die Entwicklung
neuer Energiequellen decken. Mit die-
sem Grundsatz kann - geméss der EG-
Kommission - einerseits im Energie-
sektor angebotsseitig ein angemesse-
nes Investitionsniveau erreicht und
anderseits der Verbraucher dazu ange-
halten werden, keine Energie zu ver-
schwenden.

Ein anderer Grundsatz der Energie-
preisbildung visiert die Preisunter-
schiede innerhalb der Gemeinschaft an.
Diese Preisunterschiede konnen das
Resultat eines tatsdchlichen Wett-
bewerbsvorteils wie beispielsweise
eines Standortvorteils, einer giinstigen
Investition, einer hoheren Produktivi-
tdt oder spezifischer Marktbedingun-
gen sein; auch kdnnen Preisunterschie-
de vom Willen der Gemeinschaft her-
rithren, die Erd6labhéngigkeit zu ver-
mindern. Auf der andern Seite kdnnen
auch zwischen einzelnen Verbrau-
chern Preisunterschiede entstehen, die
kostenmdssig begriindet sind; die spe-
zifischen Kosten pro Energieeinheit
sind beispielsweise bei einem Gross-

19 Kommission der Europédischen Gemeinschaf-
ten: Anwendung einheitlicher Grundsitze bei
der Energiepreisbildung in den Mitgliedstaaten,
18. September 1984.

verbraucher wegen der Skalenertrige
geringer als bei einem Kleinkunden.
Die Preise sollten demnach die Ten-
denz des Marktes wiedergeben; Preis-
unterschiede, die auf die unterschiedli-
chen Politiken der Mitgliedstaaten zu-
riickzufiithren sind, sollten hingegen
schrittweise reduziert werden.

Schliesslich sollten die Energiepreise
und -tarife transparent sein, was bei
weitem nicht immer der Fall ist, insbe-
sondere wenn es sich um einzelne
Grossabnehmer  handelt. Dieser
Grundsatz bedeutet, dass die Verbrau-
cher die Preise und Tarife fiir Energie
kennen sollten und sich so ein Bild
machen konnen, wie diese zustande-
kommen.

Die Behorden der Gemeinschaft
sind der Meinung, dass diese Preisbil-
dungsgrundsitze fiir alle Energien gel-
ten, dass sie jedoch in erster Linie auf
die Bereiche Gas und Elektrizitdt anzu-
wenden sind. Was die Elektrizitdt be-
trifft, gehen die Empfehlungen® insbe-
sondere dahin, dass die Tarife fiir Ein-
zelverbraucher mindestens die langfri-
stigen Kosten zu decken hitten, damit
die Elektrizitdtsunternehmen die noti-
gen Investitionen finanzieren konnen;
die Elektrizititstarife sollten nach Ver-
braucherkategorien unterteilt werden,
um den Kostenunterschieden Rech-
nung zu tragen; nicht empfohlen wird
eine Tarifdifferenzierung nach dem
Verwendungszweck.  Leistungstarife
werden empfohlen, mit dem Ziel, die
Nachfrage von Zeiten der Hochstbela-
stung in Phasen der Schwachlast zu
verschieben. Der Stromaustausch zwi-
schen den EG-Ldndern sollte ebenfalls
auf obgenannten Preisbildungsgrund-
sdtzen beruhen; dies gilt insbesondere
fiir die Kostendeckung und die Trans-
parenz.

Das dritte horizontale Ziel sucht den
Ausgleich im Bereich Energie und Um-
welt. Eines der Hauptziele der Ge-
meinschaft im Umweltbereich besteht
darin, die Emissionen - insbesondere
von SO, NO, und Staub - zu senken.
Diese Zielsetzung wirkt sich insbeson-
dere auf den Verbrauch fossiler Brenn-
stoffe, auf deren Kosten und auf die
Konkurrenzsituation unter den ver-
schiedenen Energietrdgern aus. Die
Gesetzgebungen der einzelnen Staaten
im Umweltbereich weisen derzeit gros-
se Unterschiede auf mit dem Effekt,

20 Empfehlungen des Rats betreffend die Tarif-
strukturen fiir elektrische Energie in der Gemein-
schaft vom 27. Oktober 1981 (EG-Journal Nr.
L 337 vom 24.11. 1981, Seite 12)

dass die Produktionskosten von Un-
ternehmen mit hohem Energiever-
brauch spiirbar beeinflusst werden.

Das vierte Ziel fir 1995 legt das
Schwergewicht auf die benachteiligten
Regionen der Gemeinschaft. Diese sol-
len von der Einfithrung verschiedener
Massnahmen im Energiebereich profi-
tieren kdnnen. Das Ziel besteht darin,
den wirtschaftlichen und sozialen Zu-
sammenhang, wie ihn die Européische
Einheitsakte anstrebt, innerhalb der
Gemeinschaft zu stdrken.

Die fiinfte und letzte horizontale
Zielsetzung betrifft die Beziehungen zu
Ldndern, die nicht Mitglieder der Ge-
meinschaft sind. Um den Einfluss und
die Effizienz der Gemeinschaft zu ver-
stirken, werden die Mitgliedldnder
eingeladen, ihre Aktionen besser zu
koordinieren, sich hdufiger zu konsul-
tieren, Informationen auszutauschen
und iiber alle Kontakte, die sie mit
Drittlindern im Energiebereich fiih-
ren, Bericht zu erstatten. Diese Ver-
stindigungsbemiihungen sollten so
lange fortgefiihrt werden, bis sich in
den Aussenbeziehungen der Gemein-
schaft eine einheitliche Linie abzeich-
net. Eine derartige Haltung der Ge-
meinschaft gegeniiber den Nichtmit-
gliedstaaten wiirde die Schweiz beson-
ders treffen (siche 4.3).

2.3 Der Elektrizititsmarkt innerhalb
der Gemeinschaft

Ziel der Europdischen Gemein-
schaft im Bereich Energie ist «eine
bessere Integration des Energiebin-
nenmarktes, frei von allen Behinde-
rungen, um die Versorgungssicherheit
zu erhohen, die Kosten zu senken und
die wirtschaftliche Konkurrenzfihig-
keit zu stirken»?! . Mit andern Worten:
Ein stdrker integrierter Energiemarkt
sollte es gewissen - besonders indu-
striellen - Verbrauchern erméglichen,
Energie zu einem niedrigeren Preis zu
erhalten und dadurch die Konkurrenz-
fahigkeit zu steigern.

Fir jeden Energietrager ist vorder-
hand ein Inventar der vermutlichen
Behinderungen erstellt worden. Im Be-
reich Elektrizitét sind fiir die Gemein-
schaft insbesondere folgende Hinder-
nisse zu iiberwinden:

- Die Elektrizitdtsunternehmen inner-
halb der Gemeinschaft werden nicht

21 K ommission der Europdischen Gemeinschaf-
ten: Der Binnenmarkt fir Energie, Arbeitsdoku-
ment KOM (88) 238 endg. vom 2. Mai 1988
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einheitlich behandelt: Sie unterlie-
gen unterschiedlichen steuerlichen
Regelungen, die Kriterien fiir den
Zugang auf den Kapitalmarkt wei-
sen Divergenzen auf und die Unter-
stiitzung, die gewisse Elektrizitdts-
unternehmen vom Staat geniessen,
verzerren die Produktionskosten.
Diese Unterschiede bestimmen die
Elektrizitdtspreise und beeinflussen
damit die Konkurrenzféhigkeit.

Die Bewilligungsverfahren fiir den
Bau neuer Kraftwerke variieren von
Staat zu Staat betrdchtlich, was zu
einem Uberschuss oder Manko an
Kraftwerken in bestimmten Lén-
dern fiihren kann. Dies wiederum
wirkt sich auf die globalen Produk-
tionskosten aus.

Was die konventionell-thermischen
Kraftwerke betrifft, so hingt der
Strompreis unter anderem von den
Brennstoffkosten ab. Verschiedene
Mitgliedlinder  verpflichten  ihre
Stromproduzenten dazu, teure ein-
heimische Kohle zu verwenden (bei-
spielsweise die  Bundesrepublik
Deutschland und Grossbritannien).
Sicherheit und Umweltschutz sind
von Staat zu Staat unterschiedlich
geregelt und wirken sich damit auf
die Investitions-, Betriebs- und Un-
terhaltskosten unterschiedlich aus.
Die Besitzesverhdltnisse der Hoch-
spannungsnetze sind verschieden: In
Frankreich, Italien, Irland, Portugal
und Griechenland gehort das ge-
samte Hochspannungsnetz des je-
weiligen Landes einem einzigen Or-
gan, wahrend es in den anderen
Mitgliedstaaten mehrere Eigentii-
mer gibt. Der Netzbetrieb eines Lan-
des ist im allgemeinen zentralisiert;
eine Ausnahme bildet die Bundesre-
publik Deutschland, wo der Betrieb
dezentral organisiert ist. Gemadss
Kommission gibt es gewisse Ver-
pflichtungen zum «common car-
rier» im Sinne des gemeinsamen
Transports auf Kosten Dritter in
Grossbritannien, der Bundesrepu-
blik Deutschland und in Italien.

Das Verbundnetz verbindet die
Stromproduzenten untereinander
und mit den Verteilern; zurzeit wird
diese Aufgabe im wesentlichen in-
nerhalb der staatlichen Grenzen
wahrgenommen; allerdings konnte
die Rolle des Verbundnetzes ver-
mehrt darin bestehen, alle Elektrizi-
tatsverteiler untereinander zu ver-
binden, welche dann die billigsten
Produktionsquellen auf internationa-
ler Ebene nutzen koénnten. Nach
Auffassung der Kommission ist

demnach zu priifen, ob nicht eine
Anderung des Verbundbetriebs (im
Gegensatz zur Eigentumsregelung)
eine grossere Liberalisierung des
Binnenmarktes schaffen konnte.

- Ebenso gilt es nach Meinung der

Kommission, Behinderungen zu
vermeiden, die es industriellen
Selbstproduzenten und anderen pri-
vaten Produzenten erschweren oder
gar verunmoglichen wiirden, ihre
Elektrizitdtsproduktion aus Warme-
Kraft-Kopplung, erneuerbaren
Energien, Miill, Kleinwasserkraft
usw. ins Netz abzugeben.

- Gegenwirtig konnen sich die Ver-
braucher nur bei ihrem Verteilunter-
nehmen mit Elektrizitdt versorgen
(faktisches Monopol); die Grossver-
braucher mochten aber Elektrizitat
am billigsten Produktionsort inner-
halb der Gemeinschaft kaufen kon-
nen.

- Die Elektrizitdt wird je nach Staat
unterschiedlich besteuert, was den
Wettbewerb zusitzlich verfélscht.

- Die Transparenz der Preise und Ko-
sten fiir Elektrizitit sollte verbessert
werden. Die mit einigen Strom-
grossverbrauchern vereinbarten
Preise sind - ebenso wie die Preise
fiir den Transport von Elektrizitét,
fir den Brennstoff zur Energiepro-
duktion und die Produktionskosten
einzelner Werke - haufig nicht
transparent.

Dies sind die wichtigsten Hindernis-
se, welche die Kommission auf dem
Elektrizitdtsbinnenmarkt festgestellt
hat. Allerdings darf nicht vergessen
werden, dass diese Aufzdhlung von
Hindernissen sowie der Begriff des
«common carrier» aus einem Arbeits-
dokument der EG-Kommission
stammt und dass man deren Meinung
nicht zu teilen braucht. Es leuchtet
nidmlich nicht ohne weiteres ein, dass
die unterschiedlichen Besitzverhiltnis-
se der Netze ein eigentliches Hindernis
fiir den Elektrizitdtsaustausch darstel-
len sollten; zudem sind die deutschen
Elektrizititsunternehmen nicht der
Ansicht, sie hitten irgendwelche Ver-
pflichtungen beziiglich des «common
carrier».

@ Intensivierung des Austausches

Die Kommission erwartet vom
Energiebinnenmarkt, dass die Aus-
tauschbeziehungen zwischen den Mit-
gliedstaaten intensiviert werden. Im
Elektrizitdtsbereich macht die Summe
der Importe und Exporte weniger als 8
Prozent des gesamten EG-Verbrauchs
aus. Die Kommission ist der Ansicht,

dass eine Steigerung des Austauschs
unter Nutzung der Standortvorteile
die durchschnittlichen Stromkosten zu
senken vermochte. (Innerhalb der
UCPTE betrdagt die Summe aus Im-
porten und Exporten 14 Prozent des
Verbrauchs.)

Die EG-Kommission stiitzt sich da-
bei auf die EWG- und EGKS-Abkom-
men, die den freien Verkehr von Wa-
ren und Dienstleistungen fordern. Sie
untersagen jede Behinderung des Bin-
nenhandels, weil - von begriindeten
Ausnahmeféllen abgesehen - jedes
Gut, das in einem Mitgliedstaat legal
produziert und in den Handel ge-
bracht worden ist, in der Gemein-
schaft frei zirkulieren soll.

Dieses Prinzip des freien Warenver-
kehrs wird, was die Elektrizitit be-
trifft, nach Meinung der Kommission
unter anderem dadurch verletzt, dass
den  Elektrizitdtswerken  exklusive
Transport- und Verteilungsrechte zuge-
standen werden. Deshalb stellt sich fiir
die Kommission beispielsweise die
Frage, wie der freie Stromverkehr ver-
bessert werden konnte, ohne dass der
hohe Stand der Versorgungssicherheit
und die wirtschaftlichen Transportbe-
dingungen gefihrdet wiirden. Die EG-
Kommission vertritt die Ansicht, dass
zwei Fragen gepriift werden sollten:

- Unter welchen Bedingungen koénn-
ten die Transport- und Verteilgesell-
schaften im Elektrizititssektor direk-
ten Zugang zu Produktionsquellen
ihrer Wahl bekommen?

- Unter welchen Bedingungen konnte
ein derartiger direkter Zugang zu
den Produktionsquellen auch den
Grossverbrauchern gedffnet werden?

Beide Wege sind nur gangbar, wenn
es Dritten ermoglicht wird, gegen Be-
zahlung einer angemessenen Entschd-
digung Zugang zum Hochspannungs-
netzzu erhalten.

Der Vorteil dieses Systems, «com-
mon carrier» genannt (Kap. 4.1), liegt
nach Ansicht der Kommission darin,
dass Grossverbraucher oder Verteiler-
werke sich von einer beliebigen Pro-
duktionsquelle versorgen lassen kdnn-
ten. Die EG-Kommission ist sich aller-
dings bewusst, dass ein derartiges Sy-
stem Probleme in technischer und
sicherheitsméssiger Hinsicht mit sich
bringen konnte; gleichwohl vertritt sie
die Meinung, dass der «common car-
rier» ndher gepriift werden sollte.

Schliesslich ist die Kommission der
Ansicht, dass eine optimale Nutzung
der Netze auf dem Weg iiber eine ge-
wisse «Vergemeinschaftung» der Net-
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ze, notigenfalls iiber eine Leistungser-
hohung sowie iiber den Anschluss von
Irland an das Netz von Grossbritan-
nien und von Griechenland, das zur-
zeit liber Jugoslawien an das Verbund-
netz angeschlossen ist, an jenes von
Italien erreicht werden kdénnte. Unter
«Vergemeinschaftung» versteht die
Kommission unter anderem eine An-
derung im Netzbetrieb mit dem Ziel,
eine grossere Liberalisierung des Bin-
nenmarktes zu erreichen. Eine derarti-
ge Anderung bedingte eine gewisse
Trennung von Stromproduktion und
-transport, und zwar so, dass das Ver-
bundsystem den Verteilwerken - un-
abhingig vom Mitgliedstaat - die wirt-
schaftlichste und sicherste Versorgung
zu gewdhrleisten hitte.

2.4 Internationale Vereinigungen der
Elektrizititswirtschaft

Schon lange vor den sich intensivie-
renden Bemiihungen um eine wirt-
schaftliche und politische Integration
der EG vollzog sich in der européi-
schen  Elektrizititswirtschaft eine
eigenstidndige, branchenspezifische In-
tegration, die liber die EG hinausreich-
te und auch die Schweiz einschloss.
Dabei spielen zwei internationale Ver-
einigungen fiir unser Land eine her-
ausragende Rolle:

- die UCPTE (Union pour la coordi-
nation de la production et du trans-
port de I’électricité), deren Tétigkeit
in hohem Mass auf technische Pro-
bleme ausgerichtet ist. Diese erge-
ben sich aus der Tatsache, dass die
schweizerische Elektrizitatswirt-
schaft «physikalisch» an das inter-
nationale Verbundnetz angeschlos-
sen ist. Diese Vereinigung wird in
Kapitel 3.3 néher vorgestellt.

- die UNIPEDE (Union internationa-
le des producteurs et distributeurs
d’énergie électrique), die 1925 ge-
griindet wurde. Ihr gehoren als akti-
ve Mitglieder diejenigen Vereini-
gungen an, welche die in den einzel-
nen Lindern fiir die Stromerzeu-
gung, -iibertragung und -verteilung
zustindigen Unternehmen repra-
sentativ vertreten. Uber die aktiven
Mitglieder hinaus zéhlt die UNIPE-
DE eine bestimmte Anzahl affiliier-
ter und zugewandter Mitglieder, bei
denen es sich um Stromerzeugungs-
und -versorgungsunternehmen, of-
fentliche Einrichtungen und Berufs-
vereinigungen handelt, deren Ziele
und Aktivitditen mit der Elektrizi-
titswirtschaft in unmittelbarem Zu-

sammenhang stehen. Heute umfasst
die UNIPEDE 25 aktive und 16 affi-
lilerte Mitglieder aus 37 Liandern
(davon 24 européische Linder). Fer-
ner gehoren der UNIPEDE 43 zuge-
wandte Mitglieder an.

Die UNIPEDE wird von einem Di-
rektionskomitee geleitet. Den Vor-
sitz fithrt zurzeit ein Vertreter der
Schweiz. Sein Mandat ist auf drei
Jahre befristet. Das Sekretariat der
UNIPEDE befindet sich in Paris
mit Zweigstelle in Briissel. Assistiert
von einem Generalsekretir, koordi-
niert ein Generaldelegierter die Ar-
beiten simtlicher UNIPEDE-Orga-
ne.

Allgemein gesehen ist es Aufgabe
der UNIPEDE, sich auf internatio-
naler Ebene mit all denjenigen Pro-
blemen auseinanderzusetzen, deren
Losung geeignet ist, die Qualitat der
Dienstleistung zu steigern und die
Versorgung der Abnehmer zu opti-
malen wirtschaftlichen Bedingun-
gen zu ermoglichen. Diese weitgrei-
fende Zielsetzung veranlasste die
UNIPEDE, eine Vielzahl von Stu-
dienausschiissen zu bilden. Darun-
ter ist namentlich das «Komitee der
Europédischen Gemeinschaft» zu
nennen, das sich bereits seit Jahren
mit EG-spezifischen Fragen be-
schiftigt. In letzter Zeit ist die EG-
Sparte noch stark ausgebaut wor-
den: Auf Initiative des Komitees der
Europédischen Gemeinschaft sind
neue Arbeitsgruppen gebildet wor-
den, deren Aufgabe es ist, verschie-
denste Aspekte im Zusammenhang
mit EG 92 zu untersuchen.

UCPTE und UNIPEDE haben zu
den Vorschlidgen der EG-Kommission
Stellung genommen?> 23, Sie haben
kiirzlich ein gemeinsames Organ - das
Komitee fiir die Koordination der euro-
pdischen Elektrizitdtswirtschaft
(CCEE) - geschaffen. Dessen Aufgabe
besteht unter anderem darin, als Ver-
bindungsorgan fiir die Diskussionen
mit der EG-Kommission zu wirken. In
diesem Komitee hat ein Verteter der
Schweiz (mit beratender Stimme) als
Delegierter der 3 UCPTE-Staaten Ein-
sitz, die nicht Mitglied der EG sind.

22 Gemeinsame Erklirung der Elektrizitdtsver-
sorgungsunternehmen, vom 18. September 1989

23 Entschliessung der fiir das synchron betriebe-
ne Verbundnetz verantwortlichen Elektrizitits-
versorgungsunternehmen, vom 26. September
1989

Hierbei handelt es sich um Osterreich,
die Schweiz und Jugoslawien.

Der Meinungsaustausch wird also
fortgesetzt. Die Elektrizitdtswirtschaft
ist bereit, einen konstruktiven Beitrag
an die Bemiihungen und Studien zu
leisten, die darauf abzielen, den euro-
piischen Binnenmarkt im Elektrizi-
tatsbereich zu verbessern.

3. Die heutige Lage im
Elektrizititsbereich

Bekanntlich lidsst sich elektrische
Energie als solche nicht lagern. Uber-
dies ist elektrische Energie im Unter-
schied zu den meisten anderen Formen
von Nutzenergie nicht sichtbar. Eine
Tonne Kohle, einen Kubikmeter Gas
oder ein Fass Erdol kann man sehen
oder messen; es ist aber unmoglich,
eine Kilowattstunde zu sehen. Bei der
Elektrizitdt entsteht die Energie - so-
wohl auf Produzenten- wie auf Ver-
braucherseite - aus der Verwendung
einer bestimmten Leistung wihrend
einer bestimmten Zeit. Eine Kilowatt-
stunde entspricht in der Tat dem Ge-
brauch eines Kilowatts wihrend einer
Stunde oder von zehn Kilowatt wih-
rend 6 Minuten usw. Die Primérres-
sourcen, die der Produktion dienen,
aber auch das Endergebnis in Form
von Arbeit oder Wirme fiir den Ver-
braucher sind sehr wohl vergleichbar
mit anderen Energietrdgern und wer-
den energiemissig zum Ausdruck ge-
bracht. Das ganze Elektrizitatssystem
jedoch, das die Verbindung zwischen
diesen beiden Seiten herstellt, hat tech-
nische Probleme zu bewdltigen, die
nicht mit der Energie als solcher ver-
bunden sind, sondern mit dem Ener-
giefluss, d.h. mit Strémen unter gege-
benen Spannungen, anders ausge-
driickt, mit Leistungen.

3.1 Spezifische Merkmale der
Elektrizitiit und Funktionsbedingungen
des Versorgungssystems

In einem elektrischen Schaltkreis
oder in einem Netz muss jederzeit ein
absolutes Gleichgewicht zwischen der
Summe der von den Verbrauchern und
vom Schaltkreis oder Netz selbst (Ver-
luste) bezogenen Leistungen einerseits
und der Summe der von den Generato-
ren abgegebenen Leistungen anderseits
herrschen. Bei Wechselstrom ist die
Frequenz (Hz = Perioden pro Sekun-
de) fiir alle Generatoren, Verbraucher
und anderen Elemente des Netzes
gleich. Diese Frequenz bleibt stabil,
solange das Gleichgewicht zwischen
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der Lieferung ins Netz und der Ent-
nahme aus dem Netz bestehen bleibt;
die Frequenz sinkt, wenn die Entnah-
me grosser ist als die Produktion; um-
gekehrt steigt sie.

In einem Verbundnetz wie dem der
UCPTE wird die Leistung vom Gene-
rator zum Verbraucher iiber verschie-
dene Wege transportiert, die einzig von
den physikalischen Gesetzen und nicht
von vertraglichen Abmachungen zwi-
schen den Verbundpartnern abhingen.
Bei diesem Prozess spielen Elemente
wie die Impedanz (= Wechselstrom-
widerstand) des vermaschten Netzes,
die Spannung, die Blindleistung, die
Frequenz usw. eine Rolle.

Wenn die Frequenz vom Sollwert zu
stark abweicht, die Stromstdrke zu-
nimmt oder einer der anderen erwéhn-
ten Parameter an einem Punkt des
Netzes die erlaubten Grenzwerte tiber-
schreitet, so gibt es einen Ausfall von
Netzelementen. Dies fiihrt zu einer lo-
kalen Storung, die sich sehr bald aus-
weiten kann, wenn das iibrige Netz
nicht in der Lage ist, unverziiglich
einen anderen Weg fiir die Leistung,
die durch das defekte Element zirku-
lierte, zur Verfiigung zu stellen. Fehlt
diese Ausweichmoglichkeit, gibt es we-
der Spannung noch Frequenz im Netz
und es kann weder Leistung ins Netz
eingespiesen noch solche aus dem
Netz entnommen werden.

Zusammengefasst heisst das, dass
der Benutzer nicht etwa eine elektri-
sche Energiemenge an einem beliebi-
gen Punkt finden und dem Netz ent-
nehmen kann, sondern er muss sie an
seinem Standort im Netz erst «bil-
den», indem er die Leistung liber eine
gewisse Zeitdauer nutzt, die das lokale
elektrische System ihm an diesem Ort
zur Verfligung stellt. Dabei muss die
Spannung und die Frequenz beachtet
und auf das Gesamtnetz Riicksicht ge-
nommen werden. Aus physikalischen
und technischen Griinden kann diese
Dienstleistung von keiner anderen
Unternehmung sichergestellt werden
als von derjenigen, die in diesem Ge-
biet die Einhaltung aller Betriebsbe-
dingungen iiberwacht und so einen zu-
verlassigen Betrieb des Netzes sicher-
stellt.

3.2 Frequenzregelung

Fiir viele Benutzer ist es wichtig,
dass die Netzfrequenz stindig in sehr
engen Grenzen (einige Hundertstel
Hz) um den Sollwert von 50 Hz gehal-
ten wird. Auch die Erzeuger sind aus
technischen Griinden, die insbesonde-
re mit dem Betrieb von Generatoren in

thermischen Anlagen zusammenhén-
gen, ebenfalls auf eine stabile Fre-
quenzhaltung angewiesen. Jede Fre-
quenzabweichung ist das Zeichen fiir
ein globales Ungleichgewicht zwi-
schen Erzeugung und Entnahme im
betreffenden Netz. Sie muss sofort
korrigiert werden, um die Betriebssi-
cherheit sowohl bei den Kraftwerken
als auch bei den Anlagen auf der Ver-
braucherseite zu gewihrleisten. Dafir
gibt es hauptsdchlich zwei Massnah-
men:

Die «Primdrregelung» arbeitet mit
automatischen Geschwindigkeitsreg-
lern in den Kraftwerken, die lokal auf
die von den Generatorengruppen ge-
lieferte Leistung je nach Abweichung
der Frequenz vom Sollwert einwirken.
Dieses System reagiert schnell, ist aber
in der Bandbreite und zeitlich be-
grenzt.

Die Hauptarbeit wird von der «Se-
kunddrregelung» geleistet. Jedes Elek-
trizitdtsunternehmen, das an der Regu-
lierung teilnimmt (in der Schweiz sind
dies 6 Unternehmen), verfiigt iber
einen Netzregler, der stindig die alge-
braische Summe der an den Grenzen
seiner «Regulierzone» ausgetauschten
Leistungen mit dem Sollwert ver-
gleicht, der sich aus der algebraischen
Summe des gesamten, jeweils mit den
Nachbarzonen abgemachten Austau-
sches ergibt. Der Netzregler vergleicht
auch die effektive Frequenz mit dem
Sollwert von 50 Hz. Bei Abweichun-
gen einer dieser Grossen gibt der Reg-
ler automatisch den Befehl, die von
den Werken gelieferte Leistung zu er-
hohen oder zu senken, um die Fre-
quenz und das Gleichgewicht inner-
halb des Versorgungsgebietes wieder
herzustellen. Da alle Regulierzonen
gleich reagieren, kann so das Gleich-
gewicht des gesamten Verbundnetzes
sichergestellt werden.

Die Integration der Schweiz in das
europdische Verbundnetz bietet fiir die
Landesversorgung zwei entscheidende
Vorteile:

- Es kann vorkommen, dass wegen
einer plotzlichen, bedeutenden und
unvorhersehbaren Nachfragesteige-
rung oder wegen einer Kraftwerk-
panne eine Regulierzone allein nicht
liber geniigend Leistung verfiigt, um
das Gleichgewicht wieder herzustel-
len. In diesem Fall wird die fehlende
Leistung sofort und automatisch
von den Nachbarnetzen geliefert.
Die Riickgabe erfolgt spater, wenn
die Lage sich wieder normalisiert
hat.

- Je ausgedehnter ein Netz ist (das
heisst, je mehr Generatoren und
Verbraucher es im Parallelbetrieb
umfasst), umso weniger wird seine
Frequenz durch ein Ungleichge-
wicht zwischen erzeugten und ent-
nommenen Leistungen beeinflusst.
Fiir jedes Netz kann eine «Frequenz-
Leistungs-Charakteristik» bestimmt
werden, die in MW/Hz ausgedriickt
wird. Wire die Schweiz isoliert, also
ohne Verbund, lage dieser Faktor
bei 600-1000 MW/ Hz. Das bedeutet
beispielsweise, dass der Ausfall
eines grossen (hydraulischen oder
thermischen) Werkes die Frequenz
sofort auf rund 49 Hz abfallen liesse
(falls dabei die Regelung nicht iiber-
haupt ausfillt). Bei diesem Fre-
quenzwert ist der Netzbetrieb in
hochstem Masse gefahrdet.

Das Verbundnetz dagegen ermog-
licht es der Schweiz, in den Genuss
eines Faktors zwischen 15000 und
20000 MW/Hz zu kommen, wie er
normalerweise fiir das Verbundnetz
der UCPTE? gilt. Unter diesen Be-
dingungen hat ein Produktionsaus-
fall von 1000 MW einen Frequenz-
abfall von lediglich einigen Hun-
dertstel Hz zur Folge, was durchaus
in Kauf genommen werden kann.
Die dynamischen Phdnomene bei
abrupten Leistungsschwankungen
sollen hier ausser Betracht bleiben.
Selbstverstandlich ist es unabding-
bar, dass fiir die Lieferung von Aus-
hilfsenergie durch das Verbundnetz
der UCPTE ausreichende Kapazi-
tiatsreserven im Transportnetz be-
reitstehen miissen; dies gilt sowohl
fur die internationalen Verbundlei-
tungen wie auch fiir die Leitungen
innerhalb der defizitiren Zone.

3.3 Die Organisation des europiischen
Verbundsystems im Rahmen der
UCPTE

e Wasistdie UCPTE?

Die UCPTE (Union fiir die Koordi-
nierung der Erzeugung und des Trans-
portes elektrischer Energie) wurde
1951 gegriindet. Sie ist eine Vereini-
gung massgeblicher Vertreter von
Stromerzeugungs- und Stromiibertra-
gungsunternehmen sowie von Regie-

24 Das «Verbundnetz der UCPTE» ist mit dem
Zusammenschluss der Netze entstanden, welche
von den im Rahmen dieser Organisation mitwir-
kenden Elektrizitdtsversorgungsunternechmen -
auch «UCPTE-Verbundpartner» genannt - be-
trieben werden (s. Abschnitt 3.3).
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Bild 1

rungsstellen folgender zwolf europii-
scher Lidnder: Belgien, Bundesrepu-
blik Deutschland, Spanien, Frank-
reich, Griechenland, Italien, Jugosla-
wien, Luxemburg, Niederlande, Oster-
reich, Portugal und der Schweiz (siehe
Bild 1). Die Netze dieser 12 Linder
sind zu einem Verbund zusammenge-
schlossen. Ziel der UCPTE ist es, auf
die bestmogliche Ausnutzung der be-
stehenden oder noch zu errichtenden
Produktions- und Ubertragungsanla-
gen von elektrischer Energie hinzuwir-
ken; zu diesem Zweck bemiiht sie sich,
den internationalen Austausch zu er-
leichtern und zu férdern. Im Rahmen
der UCPTE werden regelmissig alle
den Verbundbetrieb betreffenden Pro-
bleme diskutiert (siehe 3.1 und 3.2).
Hier werden ebenfalls Regeln und
Empfehlungen ausgearbeitet, die fiir
den Verbundbetrieb notwendig sind.
Gegenwdrtig stellt die Schweiz das
UCPTE-Prisidium und das zugehori-
ge Sekretariat sowie den Vorsitz in
einer der drei Arbeitsgruppen.

® Die Bedeutung der Schweiz fiir den
europdischen Verbund

Das schweizerische Netz ist vollum-
fanglich mit den Netzen der Nachbar-
lander verbunden. Diese sind, mit
Ausnahme Osterreichs, alle Mitglieder

Der europiische Stromverbund und die EG-Linder

der Europdischen Gemeinschaft. Dem
schweizerischen Netz kommt sowohl
geographisch wie auch von der Bedeu-
tung des Stromaustausches her eine
zentrale Rolle im europdischen Ver-
bund zu. Die Ubertragungskapazitit
der Verbundleitungen der Schweiz
mit ihren Nachbarlandern (17 GW)
machen einen Drittel der Gesamtka-
pazitit der Verbundleitungen aller
UCPTE-Léander (54 GW) aus. 1988 be-
liefen sich die schweizerischen Expor-
te (22 TWh) und Importe (13 TWh) auf
22% bzw. 13% der gesamten Exporte
bzw. Importe innerhalb des UCPTE-
Raums (103 TWh). Ohne das
schweizerische Netz konnte das Ver-
bundnetz der UCPTE nicht einwand-
frei funktionieren. Ein derartiges Loch
im UCPTE-Verbund wiirde fiur die
Nachbarldnder - zumindest kurz- bis
mittelfristig - grosse Schwierigkeiten
mit sich bringen, denn die Strome wiir-
den an gewissen Stellen die Leitungs-
kapazitit der verbleibenden Verbin-
dungen libersteigen.

® Die Bedeutung des europdischen
Verbundes fiir die Schweiz

Die Elektrizitidtsversorgung der
Schweiz wire ohne die UCPTE unvor-
stellbar, allein schon wegen der Pro-
duktionsdefizite, die sich in Zukunft in

der Schweiz - insbesondere im Winter
- noch vermehrt abzeichnen. Der Ver-
bund ermoglicht einen optimalen Ein-
satz der schweizerischen Produktions-
mittel, was allen Verbrauchern zugute
kommt. Durch ihre Beteiligung an der
UCPTE kann die Schweiz unter ande-
rem folgende Ziele erreichen:

- Sie kann eventuelle Produktionsde-
fizite in der Winterstromversorgung
kompensieren.

- Sie kann die Stromproduktions-
iberschiisse im Sommer und Lei-
stungsdisponibilitdten zu Spitzen-
zeiten verwerten.

- Sie kann die Versorgungssicherheit
der Verbraucher dadurch erhdhen,
dass bei Kraftwerkausfillen die ge-
meinsam gehaltene europdische
Produktionsreserve zur Verfiigung
steht und die UCPTE-Verbundpart-
ner einander sofort und automatisch
Hilfe leisten.

- Sie profitiert vom Austausch der Be-
triebserfahrungen zwischen den
UCPTE-Verbundpartnern.

- Die wvertritt die Interessen der
schweizerischen  Elektrizitdtswirt-
schaft bei der Ausarbeitung von Be-
triebsempfehlungen der UCPTE.

Diese Aspekte werden nachfolgend
noch ausfiihrlicher behandelt.

3.4 Institutionelle und wirtschaftliche
Aspekte

Wie Dbereits erwadhnt, ist das
schweizerische Hochstspannungsnetz
mit jenen seiner Nachbarldnder eng
verbunden. Die schweizerische Elek-
trizitdtswirtschaft hat von Anfang an
am Entstehen des UCPTE-Verbundsy-
stems aktiv teilgenommen und ist heu-
te in diesem System voll eingebunden.

Grundsitzlich ist in der UCPTE je-
der Partner fiir die rechtzeitige und ge-
niigende Bereitstellung von Erzeu-
gungs- und Ubertragungskapazititen
zur Deckung seines Bedarfs, ein-
schliesslich Reserven, selber verant-
wortlich. Um ihrer Zielsetzung ent-
sprechend den bestmdglichen - und
damit auch wirtschaftlichsten - Ein-
satz der vorhandenen Produktions-
und Ubertragungsmittel zu erreichen,
befasst sich die UCPTE mit techni-
schen und betrieblichen Fragen des
Verbundbetriebes, ausdriicklich je-
doch nicht mit dessen kommerziellen
Aspekten. Diese sind ausschliesslich
den direkten Beziehungen der Ver-
bundpartner unter sich vorbehalten.

Zwischen den Verbundpartnern be-
steht heute ein Wettbewerb sowohl in-
nerhalb der Schweiz wie auch der
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UCPTE, und zwar fiir kurz- und lang-
fristige Abmachungen. Auf dieser
Ebene ist im UCPTE-Gebiet ein gut
integrierter Strommarkt schon seit lian-
gerer Zeit realisiert. Die Verbundpart-
ner haben jedoch gegenseitig ihre Ver-
sorgungsgebiete und dort ansidssige
Abnehmerschaft (Gross- und Klein-
kunden) respektiert. Die regelmassige
Beanspruchung fremder  Ubertra-
gungsanlagen wird zwischen den be-
troffenen Gesellschaften vertraglich
geregelt.

Die Stromgestehungskosten der
verschiedenen Verbundpartner der
UCPTE weichen aufgrund unter-
schiedlicher Rahmenbedingungen
(Steuern und Subventionen, Beriick-
sichtigung nationaler Lieferanten,
Baubewilligungen, Sicherheits- und
Umweltauflagen, Primérenergien und
Kraftwerktypen usw.) zum Teil ganz
wesentlich voneinander ab.

Gerade deshalb bringt die Integra-
tion der europdischen Stromversor-
gung im Rahmen der UCPTE neben
den technischen vor allem auch wirt-
schaftliche Vorteile, sowohl fiir die
Schweiz als auch fiir ihre Partnerldn-
der:

® Auf der Bedarfsseite entsteht aus der
Summierung der einzelnen Lastkur-
ven verschiedener Versorgungsge-
biete eine ausgeglichenere Gesamt-
lastkurve: Die unterschiedlichen
Entwicklungen der bedarfsbestim-
menden Faktoren wie Wetter, Tem-
peratur, Lastschwankungen im Ta-
gesverlauf, Verbrauchsgewohnhei-
ten kompensieren sich zum Teil und
bewirken in der Gesamtlastkurve
einen Diversitatsgewinn (Gleichzei-
tigkeitsfaktor < 125

e Ein dhnlicher Diversitétsvorteil er-
gibt sich auf der Erzeugungsseite
aus dem Verbund verschiedener
Fluss-Systeme: Der Gesamtabfluss
verschiedener Flussldufe und damit
deren hydroelektrische Produktion
ist ausgeglichener als jene der ein-
zelnen Fliisse, weil sich die abfluss-
bestimmenden Wetterereignisse in
der Regel nicht iiberall gleichzeitig
abspielen.

e Fiir die Schweiz von besonderem In-
teresse ist der Verbund unseres weit-
gehend hydroelektrisch bestimmten
Produktionsparks mit anderen, weit-
gehend thermisch versorgten Gebie-

25 Der Gleichzeitigkeitsfaktor ist das Verhiltnis
zwischen dem Hochstwert der gleichzeitig auftre-
tenden Gesamtnachfrage und der Summe der
Verbrauchsspitzen der einzelnen Abnehmer.

ten. Die im einzelnen kaum voraus-
sehbaren und deshalb nicht garan-
tierbaren Wasseriiberschiisse unse-
rer Wasserkraftwerke lassen sich in
thermisch versorgten Gebieten ver-
werten, indem dort die thermische
Erzeugung unter Einsparung der
Brennstoffkosten (und Reduktion
der Umweltbelastung) gedrosselt
wird. Anderseits kann die thermi-
sche Erzeugung dann einspringen,
wenn unsere Wasserkraftproduk-
tion unter aussergewohnlich niedri-
ger Wasserfithrung leidet.

Der Verbund mit thermisch versorg-
ten Gebieten gestattet es der
Schweiz zudem, ihre fiir den hohe-
ren Winterbedarf bemessenen und
deshalb im Sommer reichlich vor-
handenen Erzeugungskapazititen
produktiv einzusetzen, um anderen-
orts thermische Erzeugung zu redu-
zieren und damit einen Deckungs-
beitrag an unsere fiir den Winter er-
forderlichen Kapazititskosten zu
erarbeiten.

Zusitzlich zur Reduktion der erfor-
derlichen Produktionsreserven durch
den Verbund (im Vergleich zur Sum-
me der isolierten Versorgungsgebie-
te) gestattet dieser Verbund der
Schweiz den zeitweiligen, nicht ga-
rantierten Einsatz ihrer mit niedri-
gen proportionalen Kosten arbeiten-
den Erzeugungsreserven, um im Aus-
land thermische Erzeugung zu sub-
stituieren, solange diese Erzeu-
gungsreserven im Inland nicht be-
notigt werden. Dies ergibt wiederum
einen Deckungsbeitrag an unsere
eigenen Reservehaltungskosten.

Die schweizerischen Speicher-Was-
serkraftwerke mit ihrer hoch ausge-
bauten Leistungskapazitat lassen
sich am wirksamsten (und am wirt-
schaftlichsten) in Kombination mit
Grundlast-Erzeugungsanlagen  be-
treiben. Dies sowohl zur Erzeugung
von wertvoller Spitzenenergie als
auch fiir die Bereithaltung von un-
mittelbar verfiigbarer Leistungsre-
serve im Verbundsystem.

Nur dank der Einbettung in ein viel
grosseres Verbundsystem mit seiner
glinstigeren Frequenz-Leistungs-
Charakteristik wurde es moglich, in
der Schweiz grosse Kraftwerkeinhei-
ten zu bauen und zu betreiben und
damit von deren glinstigeren Geste-
hungskosten zu profitieren. Ohne
den Verbund hitten solch grosse
Blocke einerseits ldngere, weniger
rentable Einlaufszeiten mit Teilaus-
lastung gehabt, bis der Bedarfszu-
wachs die Vollauslastung erlaubt

hitte; anderseits wéire, wie bereits
erwidhnt, beim Ausfall eines solchen
Blockes eine bedeutend hohere in-
landische Reserveleistung erforder-
lich.

® Wegen der von politischer Seite be-
dingten praktischen Sistierung des
Weiterausbaus der schweizerischen
Erzeugungskapazitét - trotz zuneh-
mendem Landesbedarf - ist die
Schweiz heute nicht mehr in der
Lage, ihren Bedarf aus landeseige-
nen Kraftwerken mit der erforderli-
chen Versorgungssicherheit zu dek-
ken. Es ist der Einbettung unseres
Landes in das europédische Verbund-
system und der verfiigbaren Kapazi-
tat in anderen Ladndern dieses Ver-
bunds zu verdanken, dass die
Schweiz das Inlandangebot durch
Bezugsrechte im Ausland dem Be-
darf entsprechend aufstocken kann.

® Die erst durch den Verbundbetrieb
ermoglichte hohe Qualitit und Zu-
verldssigkeit  (volle Lieferbereit-
schaft ohne Einschrankungen, Fre-
quenz- und Spannungskonstanz,
minimale Versorgungsuntérbriiche)
der schweizerischen Stromversor-
gung ist eine unabdingbare Grund-
lage fir die Erhaltung der hohen
Produktivitit  unserer  Volkswirt-
schaft. Es liegen Untersuchungen
vor, welche den volkswirtschaftli-
chen Schaden von Versorgungs-
unterbriichen quantifizieren. Zur
Aufrechterhaltung von vergleichbar
hoher Versorgungsqualitdt und -zu-
verlassigkeit in einem isoliert ange-
nommenen schweizerischen Versor-
gungsnetz miissten erhebliche Inve-
stitionen in zusétzliche Reserveka-
pazititen und zusitzliche Produk-
tionseinheiten getatigt werden.

3.5 Stromversorgungssicherheit und
Selbstversorgungssicherheit der
Schweiz

Im Rahmen ihres Versorgungsauf-
trags verfolgen die Elektrizititswerke
unseres Landes das Ziel, die von den
Strombeziigern angeforderte Leistung
jederzeit und vollumfénglich (d.h. zu
100%) bereitstellen zu kdnnen. Die ab-
sichtliche Einplanung von Ver-
braucherabschaltungen wird unter die-
ser Zielsetzung als nicht akzeptierbar
betrachtet.

Zur Erreichung obiger Zielsetzung
einer moglichst 100%-igen Versorgung
betrachten es die Elektrizitdtswerke als
erforderlich, durch langfristige Be-
schaffungsmassnahmen  (Bereitstel-
lung eigener Anlagen, langfristige Be-
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zugsvertrige) den im Winterhalbjahr
erwarteten Bedarf mit einer Wahr-
scheinlichkeit von 95% abzudecken
(den kurzfristigen Marktdispositionen
wird die restliche Wahrscheinlichkeit
von 5% tiberlassen). Diese, als langfri-
stige Versorgungssicherheit von 95%
bezeichnete Planungsgrosse bedeutet,

in der Schweiz zusitzliche Erzeu-
gungsanlagen zur Deckung des zuneh-
menden Bedarfs erstellen zu kénnen,
verschiedene Elektrizitdtswerke dazu
gezwungen, ihre langfristige Beschaf-
fung mit Bezugsvertrigen aus dem
Ausland zu ergidnzen. Der Anteil sol-
cher Auslandvertrdge an der gesamten

100 @

NI

Y%

Versorgungssicherheit,

In- und Ausland

40 %

. \

20

Versorgungsautonomie,
Erzeugung Inland

[T T T TTT]
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Bild 2 Versorgungssicherheit im Winterhalbjahr, Stand Dezember 1989

dass durchschnittlich nur in einem von
zwanzig Winterhalbjahren der erwar-
tete Bedarf mit der langfristig bereitge-
stellten Beschaffung (im Inland und
Ausland) nicht gedeckt werden kann,
sondern zusitzlich auf kurzfristige Be-
schaffungsmoglichkeiten im Ausland
ausgewichen werden muss (mit dem
entsprechenden Risiko, dort nicht be-
dient zu werden und dann doch zu
Notabschaltungen greifen zu miissen).

Als  «Selbstversorgungssicherheit»
lasst sich die Wahrscheinlichkeit be-
zeichnen, dass der Bedarf im Winter-
halbjahr mit landeseigenen Produk-
tionsanlagen gedeckt werden kann. In
Anbetracht der Tatsache, dass der Be-
schaffung im Ausland neben den Risi-
ken der inldndischen Beschaffung
zusdtzliche Unsicherheiten anhaften
(so die Zugriffsmoglichkeit der ausldn-
dischen Staatsgewalt - «fait du prin-
ce» -, die Nichtverfiigbarkeit {iber den
Standort der Anlagen fiir deren Er-
neuerung oder Ersatz, folglich die Un-
sicherheit der Erneuerung nach Ablauf
des langfristigen Bezugsvertrags usw.),
ist nach wie vor eine moglichst hohe
Selbstversorgungssicherheit anzustre-
ben. Anderseits hat die Schwierigkeit,

Beschaffung wird so klein wie unbe-
dingt notig gehalten, damit die Elektri-
zititswerke ihre Stromverbraucher
ohne vorsdtzliche Verbraucherab-
schaltungen bedienen konnen. Die
heute so noch erreichte Selbstversor-
gungssicherheit von etwa 50% im Win-
terhalbjahr 1989/90 (siehe Bild 2) ist
im Umfeld eines funktionsfahigen

europdischen Stromverbunds knapp
tragbar, doch nimmt diese Selbstver-
sorgungssicherheit bei weiterhin zu-
nehmendem Bedarf und fehlendem
landeseigenem Kraftwerkausbau
rasch noch weiter ab. Zudem stossen
die internationalen Transporte bereits
heute an die Kapazititsgrenzen der
Transportanlagen. (Die «Selbstversor-
gungssicherheit» sollte nicht mit dem
«Selbstversorgungsgrad» verwechselt
werden, welcher im Unterkapitel 4.2
erklart ist.)

3.6 Statistik des internationalen
Stromverkehrs

Im folgenden werden die Entwick-
lung und Bedeutung der grenziiber-
schreitenden physikalischen Elektrizi-
tatsfliisse fiir die Schweiz (Bild 3 und
6), die UCPTE (Bild 4 und 7) und die
EG (Bild 5 und 8) aufgezeigt. Die
Elektrizitatsfliisse werden dabei in An-
lehnung an die Aussenhandelsstatistik
als Summe der Importe und Exporte
definiert, wobei in diesen Grossen
auch die Transite enthalten sind. Die
Bilder 9 und 10 vermitteln einen Uber-
blick tber die geographische Vertei-
lung der internationalen Elektrizitéts-
fliisse der Schweiz und Europas. Zu
beachten ist, dass in den beiden letzt-
genannten Bildern das Fiirstentum
Liechtenstein energiemaissig als zur
Schweiz gehorig gezahlt wird (gemdiss
UCPTE-Definition).

Die UCPTE-Linder sind gemiss
Abschnitt 3.3 definiert, und zwar fir
die gesamte Betrachtungsperiode 1975
bis 1988; dieses Vorgehen entspricht
den tatsdchlichen Gegebenheiten,
ist doch der Verbund unter den 12
UCPTE-Lédndern seit spdtestens 1975

Bild 3
Entwicklung der 14y JTERX
Inlandnachfrage und T

der internationalen
Elektrizititsfliisse in

] 120 +———
der Schweiz
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Bild 4
Entwicklung der Inlandnachfrage und der internationalen Elektrizi-
téitsfliisse in der UCPTE
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Bild 5

Entwicklung der Inlandnachfrage und der internationalen Elektrizi-

titsfliisse in den 12 EG-

Bild 6

Verhiltnis der
internationalen
Elektrizitatsfliisse
zur Inlandnachfrage
in der Schweiz

Bild 7

Verhiltnis der
internationalen
Elektrizitatsfliisse
zur Inlandnachfrage
inder UCPTE

Lindern

Tatsache. Fiir die EG-Darstellungen
wurde die Periode 1981 bis 1987 der
12er Gemeinschaft zugrundegelegt,
wohlwissend, dass die EG der 12 erst
seit 1.1. 1986 besteht (EG der 10 seit
1.1.1981).

Um den Vergleich der schweize-
rischen Verhiltnisse mit jenen der
UCPTE und der EG zu ermdglichen,
wurden die Zeitreihen indexmaéssig
dargestellt mit Basis 1981 = 100. Die
Daten stammen vom Bundesamt fiir
Energiewirtschaft (Schweiz), aus dem
UCPTE-Jahresbericht 1987-1988 so-
wie aus «eurostat» (EG).

Die Entwicklung der Aussenbezie-
hungen der Schweiz im Stromsektor ist
aus Bild 3 ersichtlich. Sie enthilt eine
Gegeniiberstellung der internationa-
len Elektrizititsfliisse (Importe + Ex-
porte, jeweils inkl. Transite) und der
Inlandnachfrage (Landesverbrauch).
Die Graphik zeigt, dass sich die grenz-
iiberschreitenden  Elektrizititsfliisse
im Zeitraum 1970-1988 mehr als dop-
pelt so stark (+ 155%) ausgeweitet ha-
ben wie die Inlandnachfrage (+ 72%).
99% der gesamten Aussenbeziehungen
macht der Verkehr mit EG-Ldndern
(Frankreich, Deutschland, Italien) aus
(Bild 9).

Auch fir die UCPTE (Bild4) gilt
dasselbe wie fiir die Schweiz (Bild 3)
und die EG (Bild 5): Die internationa-
len Elektrizititsfliisse haben in der Be-
trachtungsperiode 1975-1988 starker
zugenommen (+ 126%) als der Strom-
verbrauch (+ 59%).

Derselben Methode wie bei der EG
(Bild 5) folgend, werden unter dem
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Begriff der internationalen Elektrizi-
tatsflisse simtliche Importe und Ex-
porte (inkl. Transite) der 12 einzelnen
UCPTE-Linder verstanden (dies im
Unterschied zu den UCPTE-Statisti-
ken, wo ein Export und ein Import
zwischen zwei ~ UCPTE-Lidndern
iiblicherweise nur einmal als «Aus-
tausch» gezdhlt werden).

Derselbe Vergleich zwischen der
Binnennachfrage und den internatio-
nalen Elektrizititsflissen der einzel-
nen EG-Staaten (Bild 5) macht deut-
lich, dass die Aussenbeziehungen im
Zeitraum 1981-1987 dreimal starker
(+ 56%) zugenommen haben als die
Nachfrage im EG-Raum (+ 18%).

deutlich iiber jener der UCPTE-Lin-
der (12-16%, Bild7) bzw. der EG
(8-11%, Bild 8).

Hinzuzufiigen bleibt, dass die grenz-
iiberschreitenden  Elektrizitéatsfliisse
im Falle der Schweiz im Vergleich zu
UCPTE und EG relativ stark exportla-
stig sind: So variierte der Anteil der
Exporte an den gesamten Aussenbe-
ziehungen (Importe + Exporte) in den
80er Jahren zwischen 56% (1984) und
70% (1982). Der Exportiiberschuss
kommt hauptsédchlich im Sommer zu-
stande.

In der UCPTE hat sich seit etwa
zwei Jahren insofern ein Wandel voll-
zogen, als sich insbesondere infolge

der starken Zunahme der Stromexpor-
te Frankreichs nach Grossbritannien
der fiithere Einfuhrsaldo in einen Aus-
fuhrsaldo der UCPTE mit Drittldn-
dern gewandelt hat.

Umgekehrt liegen die Verhiltnisse
im EG-Raum, wo die Importe am ge-
samten grenziiberschreitenden Ver-
kehr stirker ins Gewicht fallen
(55-59%). Naturgemaiss sind die Un-
terschiede von Land zu Land sehr
gross; so ist Frankreich dank dem
grossen Nuklearpark zu einem Netto-
exporteur geworden, wiahrend Italien
in seinen Aussenbeziehungen stark
von Importen abhéngig ist.

4. Auswirkungen des
europiischen
Integrationsprozesses auf die
schweizerische
Elektrizititswirtschaft

4.1 Vergrosserung des europiischen
Elektrizititsmarktes, erhohte
Konkurrenz

® Wie stellt sich das Problem?

Es bleibt iberaus schwierig, die
moglichen Konsequenzen fiir die
schweizerische Elektrizitdtswirtschaft
aus der Schaffung eines europdischen
Strom-Binnenmarktes beurteilen zu
wollen, solange man nicht weiss, wie
dieser Markt genau aussehen wird.

Bild 8
Verhiltnis der
LE Nachfrage im EG-Raum Il Int. E-flisse ll;lltel::latl(t)n:lf'eln
— —— ) ektrizitiitsfliisse
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80% - m s ' EG-Lindern
60% - N I T AT B B
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Int. Elektrizitatsfliisse: Importe + Exporte der 12 einzelnen UCPTE-
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Auch ein Quervergleich mit der Bild 9
Schweiz deckt interessante Entwick-  Grenziiberschreiten-
lungsunterschiede auf: Wiahrend der de Elektrizititsflisse E
internationale  Stromverkehr ~ der inder Schweiz 1988,
Schweiz in den 80er Jahren - mit star- ;" (:IW‘I;I(pltlySIka-“
ken Ausschligen zwar - um den Ent- oo ! €rté, Bemass
UCPTE) 1961

wicklungspfad der Inlandnachfrage
pendelt, bewegen sich die beiden
Komponenten im EG-Raum deutlich
auseinander.

Gesamthaft kommt in den Bildern 6
bis 8 die Intensitat der Aussenbezie-
hungen im Elektrizitidtsbereich zum
Ausdruck. Diese Intensitat wird hier
als Relation internationale Elektrizi-
tatsfliisse/Inlandnachfrage definiert.

Im Falle der Schweiz (Bild6)
schwankte das Verhéltnis der interna-
tionalen Elektrizitatsfliisse zur gesam-
ten Inlandnachfrage seit 1981 zwi-
schen 66% (1987) und 86% (1984).

Diese Austauschquote liegt mithin
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Gegenwirtig finden regelméssig
diesbeziigliche Kontakte und Diskus-
sionen zwischen den mit Energiefra-
gen beauftragten Organen der EG-
Kommission und den europdischen
Organisationen der Elektrizitdtswirt-
schaft statt.

Der Inhalt der Studie, welche die
britische Ingenieurfirma Merz &
McLellan unter Anweisung der EG-
Kommission und Mithilfe der UCPTE
und der UNIPEDE durchgefiihrt hat,
gibt gewisse Anhaltspunkte dariiber,
was in der EG auf diesem Gebiet ange-
strebt wird.

Der von der EG-Kommission fiir
die genannte Studie erteilte Auftrag
griindet ndmlich auf einer Behauptung
im EG-Dokument 88 (238), wonach
die gegenwirtige Betriebsweise des
europdischen Verbundnetzes  ein
Haupthindernis auf dem Weg zum

Strom-Binnenmarkt innerhalb der EG
darstelle.

Dementsprechend waren drei Va-
rianten zur heutigen Betriebsweise zu
untersuchen, und zwar:

@ /. Szenario: Vollstindig «integrier-
tes» europdisches Verbundnetz, was
zur Schaffung eines europdischen
zentralen Lastverteilers fiihren wiir-
de.

® 2. Szenario: Beniitzung des euro-
péischen Verbundnetzes, um Ener-
gie, die von Produzenten mit beson-
ders giinstigen Erzeugungskosten
stammt, zur Verfiigung von interes-
sierten Stromverteilern in anderen
Liandern zu stellen, d.h. «common
carrier» auf der Basis von Vertrigen
zwischen Erzeugungs- und Verteilun-
ternehmen.

® 3. Szenario: Beniitzung des euro-
pdischen Verbundnetzes, einerseits
um einzelne industrielle Grosskun-
den mit kostengilinstigem Strom zu
versorgen, sowie anderseits um
Energie, welche in Industrie-
eigenanlagen produziert wird, zu
ibertragen, d.h. «common carrier»
auf der Basis von Durchleitungsver-
trdgen zugunsten von Grosskunden
und Selbsterzeugern.

In allen drei Fillen wire die heutige
Organisation des Verbundbetriebes,
die vor allem auf der freiwilligen Zu-
sammenarbeit der Verbundunterneh-
men im Rahmen der UCPTE basiert, in
Frage gestellt, und die schweizerischen
Uberlandwerke wiren davon - als
Partner der UCPTE - direkt betroffen.

Der Schlussbericht iiber diese Stu-
die, welcher sich vorwiegend mit dem
1. Szenario befasst, liegt vor.

® Wasist der «ccommon carrier»?

Dieser Ausdruck erscheint hiufig
im Zusammenhang mit der Erweite-
rung des Elektrizititsmarktes und mit
der Schaffung vermehrter Konkurrenz
auf diesem Markt (vgl. Kap.2). Die
Definition dieses Begriffs ist noch
nicht sehr klar. Um gleichwohl allfailli-
ge Vorteile des «common carrier» so
gut als moglich beurteilen zu kdénnen,
sollen vorerst die technischen Aspekte
eingehender erdrtert werden (die wirt-
schaftlichen und institutionellen Pro-
bleme werden im nichsten Abschnitt
behandelt).

Der Ubertragungsweg von elektri-
scher Energie zwischen einem oder
mehreren Produzenten zu einem oder
mehreren Verbrauchern kann nur in
jenen Aausserst seltenen Fallen genau
festgelegt werden, wo die Verbindung
durch eine Direktleitung oder durch
mehrere in einer Baumstruktur oder
sternférmig angeordnete Leitungen
hergestellt wird (siehe Bild 11).

Sobald es sich aber um ein ver-
maschtes Verbundnetz handelt, fithren
die spezifischen Eigenheiten der Elek-
trizitat (vgl. 3.1) dazu, dass die Lei-
stungen, die eingegeben oder entnom-
men werden, sich immer auf verschie-
dene Ubertragungswege verteilen, die
in Abhingigkeit von der Topologie
des Netzes und der Impedanz der Lei-
tungen variieren. Die einzelnen Ener-
giefliisse werden so vollkommen ver-
mischt. Wiirde demnach das Prinzip
des «common carrier» nur heissen,
dass die Ubertragungskaparzitit einer
Leitung, die einem bestimmten Unter-
nehmen gehort, auch fiir die Energie-
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iibertragungen eines andern Unterneh-
mens zur Verfiigung stehen muss, so
liesse sich leicht nachweisen, dass die-
ses Prinzip bereits systematisch und
dauernd auf dem gesamten Netz der
UCPTE (an der die Schweiz beteiligt
ist) praktiziert wird. In der Tat gibt es
unter den Elektrizitdtsunternehmen so-
wohl den freien Zugang zu den Elek-
trizitdtslieferanten wie auch die Kon-
kurrenz. Dies erfolgt im Rahmen des
Verbunds und geschieht zum Vorteil
der gesamten Kundschaft. Verbesse-
rungen und Weiterentwicklungen sind
in diesem Bereich durchaus moglich
und sogar wiinschenswert, insbeson-

stimmten Austausch zu einem be-
stimmten Zeitpunkt, dann erhoht die
eine Zone den Sollwert des Leistungs-
reglers ihrer Kraftwerke, die andere
vermindert ihn entsprechend. Auf die-
se Weise wird der Austausch global
vollzogen, wobei sein Weg unbe-
stimmbar bleibt.

Aufgrund des Gesagten ist die An-
wendung des «common carrier»-Prin-
zips, namlich die direkte Versorgung
eines beliebigen Verbrauchers durch
einen Produzenten ausserhalb seiner
Regulierzone, nach Auffassung der
Elektrizitatswirtschaft technisch nicht
realisierbar, denn der erwiinschte

direkte Leitung

Bild 11
Verschiedene Formen
der elektrischen

[2]

Energieiibertragung

{D

Baumstruktur ] A I ,

sternférmige Struktur

l:l Produzent OVerbraucher (oder umgekehrt)

@@

dere um den Austausch zwischen nicht
benachbarten Regulierzonen zu for-
dern. Damit beschiftigt sich die
UCPTE bereits. Sie hat in ihrem Jah-
resbericht 1985/86  grundsitzliche
Uberlegungen zum Austausch zwi-
schen nicht benachbarten Partnern an-
gestellt.

Wihrend die Ubertragungsleistun-
gen fiir jede einzelne Leitung vor allem
von den physikalischen Gesetzen und
nicht etwa von Handelsabkommen ab-
hidngen, wird der gesamte physikali-
sche Austausch zwischen Regulierzonen
sehr genau mittels der «Frequenz-Lei-
stungs-Regelung» (vgl. 3.2) kontrol-
liert. Aber nur das Total des physikali-
schen Austauschs auf allen grenziiber-
schreitenden Leitungen einer be-
stimmten Zone entspricht dem Total
aller vertraglich vereinbarten Austau-
sche dieser Zone mit Dritten. Einigen
sich zwei Regulierzonen auf einen be-

Energiefluss ldsst sich nicht zwischen
diesen beiden Punkten herstellen. Hin-
gegen ist eine solche Lieferung mittels
jener Unternechmen moglich, die die
Regelung der betreffenden Versor-
gungsgebiete sicherstellen. Die Unter-
nehmen konnen ndmlich dadurch,
dass sie besagte Lieferung in ihren ge-
samten Austausch aufnehmen, einen
derartigen Energiefluss zwischen Regu-
lierzonen physikalisch herbeifiihren
und innerhalb ihrer jeweiligen Zone die
Ubertragung zwischen dem Verbund-
netz und einem beliebigen Erzeuger
oder Verbraucher sicherstellen. Dabei
stellen die Unternehmen nicht nur ihre
Energietibertragungsanlagen, sondern
auch alle ubrigen fiir die Elektrizitats-
versorgung notwendigen Dienstlei-
stungen und Einrichtungen zur Verfii-
gung (vgl. 3.1).

Die Tatsache, dass die durch den
Austausch bewirkten Energiefliisse fiir

sich genommen unbestimmbar sind
und weitgehend von vertraglichen
Vereinbarungen unberiihrt bleiben,
zeigt die Schwierigkeit bei der Defini-
tion, aber auch bei der Vergiitung des
«common carrier».

® Wievergiiten?

In der Praxis sind die Elektrizitats-
unternehmen hin und wieder veran-
lasst, untereinander Vertrdge iiber die
Mitbenutzung der Ubertragungsanla-
gen zu schliessen; dies ist insbesondere
dann der Fall, wenn eines der Werke
regelmadssig Energieiibertragungen
vornimmt, fiir die es nicht liber die
notwendigen Leitungen verfiigt (bei-
spielsweise, wenn es ein Kraftwerk
ausserhalb seines Versorgungsgebietes
besitzt oder daran beteiligt ist). Solche
Vertriage betreffen dann die theoreti-
schen Energiefliisse, die zum vornher-
ein zwischen den Beteiligten abgespro-
chen und so gewahlt werden, dass sie
moglichst nahe bei den physikalischen
Realitdten liegen. Dieses Vorgehen ist
zwischen Partnern des Verbundnetzes
zuléssig, ist doch der Fehler im Ver-
haltnis zur Gesamtheit der Energie-
strome, die mittels Regelung tibrigens
gut beherrscht werden, von unter-
geordneter Bedeutung.

Die Vertreter der Elektrizitatswirt-
schaft betonen, dass sich die Lage fiir
einen Einzelverbraucher unterschied-
lich préasentiert, da dieser keine Ener-
giefliisse auf dem Verbundnetz kon-
trolliert. Vor allem aber wirken sich
die Kosten des von einem oder mehre-
ren Dritten durchgefiihrten Transports
bei der Berechnung des Gestehungs-
preises unmittelbar aus. Vertrige die-
ser Art bestehen dennoch da und dort
zugunsten bestimmter Grosskunden;
sie sind in der Regel das Ergebnis von
Verhandlungen, in denen besonderen
Situationen Rechnung getragen wird,
und es ist schwer zu sagen, ob die Ver-
tragsbedingungen fiir derartige
Dienstleistungen des «common car-
rier» objektiv und genau den Tatsa-
chen entsprechen. Daraus folgt, dass
eine Verallgemeinerung dieser Praxis
in der heutigen Form das Ziel verfeh-
len wiirde, da sie von den physikali-
schen Realititen zu weit entfernt ist.
Denn der Unterschied zwischen theo-
retischen und wirklichen Stromen
fiihrt zu einem grossen Ermessensspiel-
raum bei der Berechnung des definiti-
ven Kilowattstundenpreises; dieser
gibt dann die Kosten nicht mehr sach-
gerecht wieder, wodurch der Wettbe-
werb verfilscht wird.
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® Was wdren die moglichen
Auswirkungen einer Erweiterung des
Marktes in institutioneller und
wirtschaftlicher Hinsicht?

Durch den fiir 1992 von der EG
postulierten einheitlichen Binnen-
markt wird der bestehende Strom-
markt in Europa in seiner geographi-
schen Ausdehnung nicht beeinflusst, da
dieser einerseits durch das (Wechsel-
strom-)Verbundnetz der UCPTE und
anderseits durch die (Gleichstrom-)
Ubertragungsanlagen mit anderen
Verbundnetzen bereits heute bestimmt
ist (siehe Bild I und 10). Die UCPTE-
Mitglieder Schweiz, Osterreich und
Jugoslawien sind jedoch nicht in der
EG; anderseits liegen die EG-Mitglie-
der Grossbritannien, Irland und Di-
nemark ausserhalb der UCPTE.

Im Rahmen ihres Programms fiir
den einheitlichen Binnenmarkt strebt
die EG auch eine Vereinheitlichung
der staatlichen Rahmenbedingungen
fiir die Elektrizititsversorgung an
(welche vorldufig noch sehr unter-
schiedlich sind und die Stromgeste-
hungskosten unterschiedlich beein-
flussen, sieche Kap. 3.4). Diese Beseiti-
gung oder Vereinheitlichung der vom
Staat auferlegten Rahmenbedingun-
gen wird dazu fiihren, dass die Strom-
gestehungskosten in allen Landern der
EG nur noch die realen Markt- und
Standortbedingungen  widerspiegeln
und also nicht mehr wie bisher durch
den Staat beeinflusst sind. Diese realen
oder «wahren» Kostenverhdltnisse
fordern die optimale (auf dem Ver-
gleich von realen Kosten und Nutzen
beruhende) Nutzung des Energietri-
gers Elektrizitdt im Verhdltnis zu an-
deren Energietrdgern. Damit wiirde
die Forderung nach freiem, unver-
falschtem Wettbewerb unter den Ener-
gieanbietern erflllt, was zu einer inter-
nationalen Arbeitsteilung auf dem Ge-
biet der Stromerzeugung fiihrt, welche
auf den realen Standortkosten beruht
und von staatlichen Wettbewerbsein-
fliissen befreit wire.

Wollten sich unter dem Titel des
freien Marktes einzelne Grosskunden
direkte Stromlieferungen von auswdrti-
gen Produzenten zu deren eventuell tie-
fen Energiepreisen beschaffen, so
miissten ihnen die Kosten des zustin-
digen lokalen Elektrizititswerkes fiir
Frequenz- und Leistungsregelung,
Reserveleistung und -energie, Span-
nungs- und Blindleistungsregelung,
Mitbenutzung des Ubertragungsnet-
zes, usw. separat belastet werden. Die-
se Aspekte bilden integrierende Teile

Betrachtet man irgendein Netz (s. zum
Beispiel das beigefiigte Bild) und nimmt
man an, in 5 befinde sich ein Grossver-
braucher (z.B. ein grosser Industriebetrieb
oder eine Stadt), und D sei ein hochlei-
stungsfihiges Kraftwerk. Man kann sich
mehrere hypothetische Fille vorstellen:

a) Nimmt man an, es sei kein besonderer
Austausch abgemacht, weder zwischen
den Unternehmen I und II, noch zwi-
schen D und 5. Trotzdem ist es dusserst
wahrscheinlich, dass zwischen D und 5
(Leitung z) ein starker Strom al fliesst,
und zwar aufgrund der «elektrischen
Néhe», obwohl diese beiden Punkte
zwei verschiedenen Versorgungsgebie-
ten (oder Ldandern) angeho6ren. Da die
Regler von I und II fiir die Einhaltung
des gesamten Austauschs sorgen, wird
in der Gegenrichtung auf den Leitun-
gen x und y ebenfalls ein Strom fliessen
(al = a2).

b) Wenn jetzt der Verbraucher 5 einen
Stromliefervertrag beim Produzenten
D abschliesst, werden das die betref-
fenden Regler beriicksichtigen und folg-
lich die Summe des Austauschs zwis-
chen I und Il modifizieren. Es ist je-
doch gut moglich, dass aufgrund der
physikalischen Gesetze des Netzes die
auf der Leitung z ibertragene Leistung

Technische Aspekte des «common carrier»

praktisch  nicht  verdndert wird
(bl =al), dass dagegen die Ubertra-
gung in umgekehrter Richtung auf den
Leitungen x und y reduziert wird
(b2 < a2).

Daraus wird ersichtlich, dass ein «com-
mon carrier»—Vertrag auf der Leitung z
zugunsten der Lieferung von D an 5
iiberhaupt keinen Sinn hat, weil er den
realen Energiefluss auf dieser Linie
nicht verdndert.

¢) Wenn der Verbraucher 3, der zum Ver-
sorgungsgebiet 1 gehort, entscheidet,
sich beim Produzenten F des Versor-
gungsgebietes II einzudecken, dann
wird die Leistung auf der Leitungz
(cl > bl) vielleicht kleiner und auf den
Leitungen x und y grosser (c2 < b2).
Der Vertrag zwischen F und 3 wire
dann reine Theorie, weil 3 physikalisch
vor allem Energie von E bekdme.

Dazu kommt noch, dass alle genannten
hypothetischen Situationen nur in einem
bestimmten Augenblick zutreffen. Sie kon-
nen jederzeit ginzlich dndern, wenn sich
der Verbrauch oder der Kraftwerkbetrieb
andert oder wenn Austauschvertrige gros-
seren Ausmasses abgeschlossen werden
(z.B. Lieferung von I an III oder umge-
kehrt).

h——g—> z

. "
0‘.0 I o@
Legende: . :
[] Produzent |
(O Verbraucher 11
__ __ Grenze der :- ____________________________
Regulierzone |
al,b1,c1: Strdme auf der Leitung z 11
a2, b2, c2; Strome auf den Leitungen x und y
der Dienstleistung  «Stromversor-  spriinglich fiir die gesamte Abnehmer-
gung» in einem bestimmten Versor- schaft geplanten Erzeugungs- und
gungsgebiet. Transportanlagen aliein zu tberneh-

Falls diese Kosten nicht in Rech-
nung gestellt wiirden, so wiirde die all-
fallige Belieferung einzelner interes-
santer Grosskunden durch auswartige
Lieferanten, das sogenannte «Rosi-
nenpicken», die im Versorgungsgebiet
verbleibenden Kunden schédigen,
welche die Investitionskosten der ur-

men hitten.

Sollen Ubertragungsanlagen auch
weiterhin sicher betrieben und unter-
halten sowie rechtzeitig erneuert und
ausgebaut werden, so diirfen Investi-
tionsinteresse und Betriebsverantwor-
tung der Eigentiimer und Betreiber
nicht beeintrichtigt werden. Insbeson-
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dere diirfen dann diese Anlagen im-
mer nur mit dem Einverstindnis der
Eigentiimer und Betreiber fiir irgend-
welche Durchleitungen von Dritten
beansprucht werden. Fiir garantierte
Ubertragungsleitungen zuhanden
Dritter sind dabei mindestens die vol-
len Gestehungskosten (d.h. inklusive
die Kosten fiir den Bau neuer bzw. fir
den Ausbau bestehender Kapazititen)
zu vergiiten. Ubertragungsleistungen
konnten nur dann eventuell unter den
vollen Gestehungskosten angesetzt
werden, wenn die Ubertragung nicht
garantiert und im Rahmen bestehen-
der freier Kapazitit auf einer Leitung
ibernommen wiirde, deren Kapazi-
titskosten bereits anderweitig gedeckt
waren.

Echter Wettbewerb unter Tragung
der vollen Kosten im Normalfall und
Wahrung der Solidaritidt im Notfall
kann auch auf dem Strommarkt effi-
zienzfordernd wirken, wie dies die bis-
herigen Erfahrungen der UCPTE-Ver-
bundpartner iiberzeugend bewiesen
haben. Wegen der weiter oben darge-
legten speziellen elektrizitdtstechni-
schen Bedingungen des Strommarktes
bezieht sich der Wettbewerb insbeson-
dere auf das Verhéltnis zwischen den
am Verbundnetz beteiligten Elektrizi-
tiatsgesellschaften und auf die Wahl
der fiir die Stromerzeugung verwende-
ten Primirenergie. Folgende Uberle-
gungen sprechen generell eher fiir den
Markt mit einer Vielzahl von Teilneh-
mern als fiir die zentralgeleitete Sek-
torbewirtschaftung:

- Einerseits fiihrt ein solcher Markt zu
volkswirtschaftlich optimalen Ge-
stehungskosten im Interesse samtli-
cher Beteiligter (Produzenten wie
Kunden).

- Anderseits fordert, ganz allgemein
gesprochen, der freie Wettbewerb
die Innovation und Effizienz, und
zwar auch auf dem Gebiet der
Stromversorgung.

Es muss jedoch auf die Gefahr der
falschen Konkurrenz aufmerksam ge-
macht werden, wie sie z.B. das Dum-
ping darstellt, bei welchem nicht die
vollen Kosten der Dienstleistung
«Stromversorgung» verrechnet wiir-
den (d.h. unter Ausschluss der Kosten
fiir Regelung von Frequenz, Span-
nung, Blindleistung, Ubergabeleistun-
gen usw.).

Ebenso wichtig ist die Feststellung,
dass mit der alleinigen Beachtung des
Wettbewerbs (der bei normalen Be-
triebsverhdltnissen anwendbar ist),
aber ohne die gleichzeitige Beachtung

der Solidaritdt zwischen den Verbund-
partnern (welche in Notsituationen
spielen muss) das Verbundsystem der
UCPTE nicht im heutigen Sinn funk-
tionsfahig wire.

Insbesondere stellen die Elektrizi-
titsunternehmen einander jederzeit
und unverziiglich die Leistungsreser-
ven zur Verfiigung, mit denen eine
kontinuierliche Versorgung sicherge-
stellt werden kann. Die Kosten fiir die-
se Dienstleistung, von der alle Ver-
braucher in Europa profitieren, stellt
jedes Unternehmen seinen eigenen
Kunden in Rechnung. Nach Meinung
der schweizerischen Elektrizititswirt-
schaft wire es schwer vorstellbar, dass
ein Elektrizititsunternehmen seine
eigenen Leistungsreserven einem an-
deren Elektrizititsunternehmen zur
Verfiigung stellt, wenn dieses im Wett-
bewerb dazu tibergehen wiirde, einen
Grosskunden des ersten Unterneh-
mens zu versorgen.

® Und in der schweizerischen
Innenpolitik ?

In einem europiischen Strom-Bin-
nenmarkt werden sich selbst die gross-
ten Uberlandwerke der Schweiz im
Vergleich mit den nationalen Elektrizi-
tiatsgesellschaften von Frankreich und
Italien weiterhin als Zwerge ausneh-
men.

Dabei wird wohl niemand bestrei-
ten, dass gerade Frankreich einer der
grossten Promotoren des europdischen
Strom-Binnenmarktes ist. Frankreich
ist das beste Beispiel, um zu zeigen,
dass ein Staat alle nur moglichen Vor-
aussetzungen schaffen will, um seiner
nationalen Elektrizitidtsgesellschaft
eine starke Stellung in diesem Markt
zu ermoglichen. Dies schafft fiir die
anderen Partner, insbesondere fiir die
schweizerischen Elektrizititsgesell-
schaften, ungleiche Startbedingungen.
Ein Grund mehr, die aus politischen
Riicksichten angestrebte Einfithrung
von neuen Hemmnissen gegen die
Elektrizitdtsversorung in unserem
Lande zu vermeiden.

Aus der Sicht der Elektrizitatswirt-
schaft hitte das Instrument des Be-
darfsnachweises, das verhindern will,
dass in der Schweiz ein KKW auf Vor-
rat oder fiir den Stromexport gebaut
wird, wohl keinen Platz mehr in einer
wettbewerbsorientierten europdischen
Stromwirtschaft.

Es gilt zumindest, zwischen Produk-
tions- und Transportbedarf zu unter-
scheiden. Wenn die landeseigenen

Produktionskapazititen fiir die einhei-
mische Versorgung nicht ausreichen,
so miissen die Ubertragungskapaziti-
ten erhoht werden. Das Gegenteil ist
nicht unbedingt richtig, da eine gewis-
se Reserve bei der Transportkapazitat
fir die Schweiz notwendig ist, um den
Energieaustausch Nord-Siid und Ost-
West zu gewihrleisten und um aus der
geographisch zentralen Lage legitime
Vorteile zugunsten der Volkswirt-
schaft herauszuholen.

Die schweizerischen Elektrizitéts-
werke sind der Ansicht, dass auch ge-
wisse Vorstellungen iiber die Entsché-
digung bei Ausfall von Wasserzinsen
infolge Einhaltung von Restwasser-
mengen und bei Ausfall von Einnah-
men infolge Verzichts eines Kraft-
werkbaus (Landschaftsrappen) markt-
fremd sind und dass ebenso wichtig
wie das Angleichen von Rahmenbe-
dingungen an die internationalen
Massstidbe das Vertrauen in die politi-
schen Behdrden ist: Rechtmissig er-
teilten Bewilligungen miisste auch zum
Durchbruch verholfen werden.

Die grenziiberschreitenden Ubertra-
gungsleitungen sind heute bei uns im
wesentlichen im Besitze der Uberland-
werke. Sofern nur diese Werke am
Strom-Binnenmarkt teilnehmen, sind
diesbeziiglich keine Probleme zu er-
warten. Eine Erweiterung des Kreises
der Marktteilnehmer diirfte jedoch zu
neuen staatlichen Regelungen beziig-
lich des Transits von elektrischer Ener-
gie fithren. Sowohl Transitentschadi-
gungen wie der Transit selbst konnten
wohl ohne solche Regelungen nicht
durchgesetzt werden. Die heutigen bei
uns geltenden rechtlichen Vorschriften
lassen zwar im Prinzip den Transit von
elektrischer Energie Uber fremde Lei-
tungen erzwingen, sofern dafiir freie
Kapazitit vorhanden ist. Zum Ausbau
von Ubertragungskapazititen kann
aber niemand gezwungen werden.

Mit dem «common carrier» im Sin-
ne der EG wird mehr Markt fiir den
Konsumenten und den Produzenten
angestrebt.  Seine  Verwirklichung
konnte aber auch mehr staatliche Ein-
flussnahme und somit weniger Markt
fur den Leitungsbesitzer und Leitungs-
betreiber bedeuten.

Die Fronten in der Energiepolitik
sind heute in unserem Land weitge-
hend erstarrt. Wire indessen die
Schweiz Mitglied der EG, so wire sie
gezwungen, diese Situation im Sinne
der EG-Behdrden mindestens teilwei-
se zu deblockieren. Da ein Beitritt zur
Zeit nicht aktuell ist, hat unser Land
die Wahl zwischen einer isolationisti-
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schen Haltung (mit zum Teil ein-
schneidenden Konsequenzen) und der
vom Bundesrat vertretenen Politik der
Wahrung der Europafihigkeit.

Um eine Herausforderung wie den
europdischen Strom-Binnenmarkt an-
nehmen zu kénnen, wiren einige An-
derungen in der schweizerischen
Stromlandschaft notwendig. Auf der
einen Seite wiren gegebenenfalls Er-
lasse notwendig, welche die Entschei-
dungsfreiheit der heutigen Leitungsbe-
treiber beschneiden. Einige bestehende
Bestimmungen miissten gelockert wer-
den. Von dkologischen Kreisen gefor-
derte neue Vorschriften, wie z.B. die
Heraufsetzung der Restwasseraufla-
gen, sollten nicht in Kraft gesetzt wer-
den. Sollten dem Teilnehmer Schweiz
am europdischen Strom-Binnenmarkt
ausreichend gute Rahmenbedingun-
gen geschaffen werden, wire also ein
Konsens dringend notwendig. In die-
sem Sinne konnte die europdische In-
tegration gewissermassen als Chance
fiir die festgefahrene Schweizer Ener-
giepolitik angesehen werden.

Anderseits besteht die Gefahr, dass
die EG-Linder inskiinftig ihre Elektri-
zitdtslieferungen mit Begehren dhnlich
dem 40-Tonnen-Korridor im Ver-
kehrssektor oder dem Abbau von Be-
schrinkungen bei den Landwirt-
schaftseinfuhren verkniipfen. Bis heu-
te waren die schweizerischen Elektrizi-
taitswerke frei im Abschluss von Ver-
trdgen mit auslindischen Gesellschaf-
ten und mussten auf andere politische
Ziele wenig Riicksicht nehmen. Derar-
tige Verkniipfungen sind fiir sie als
weitere potentielle Markthemmnisse
zu bewerten. Diese zu verhindern,
wird Aufgabe eventueller Verhandlun-
gen mit der EG sein.

Wie bereits dargelegt, ist es fiir die
Schweiz eindeutig ein Vorteil, wenn sie
ihre langjahrige bewihrte europdische
Zusammenarbeit im Rahmen der
UCPTE fortfiihren kann.

® Gibt es Auswirkungen auf die
UCPTE?

Jede politische Aktion, die eine Er-
weiterung des Marktes, einen grosse-
ren Wettbwerb und damit wahrschein-
lich auch eine Steigerung des interna-
tionalen Elektrizititsaustauschs zur
Folge hitte, wire ohne grossen Ein-
fluss auf die UCPTE, solange die fun-
damentalen Prinzipien des Verbundbe-
triebs nicht tangiert werden.

Wiirden hingegen diese Prinzipien
in Frage gestellt, sei es durch die Ein-
fiihrung des «common carrier», wie

ihn die EG-Kommission definiert, sei
es durch die Realisierung eines der
drei Szenarien der Studie, die von der
britischen Beratungsfirma Merz &
McLellan im Auftrag der Kommission
erarbeitet wurde, so wére dies fiir die
UCPTE nicht ohne Folgen.

Die gegenseitigen Interessen der
UCPTE-Partner haben zu einer Zu-
sammenarbeit gefiihrt, die bereits iliber
35 Jahre im Geist der Solidaritit und
der Freiwilligkeit wdhrt. Sollten den
Mitgliedstaaten der Gemeinschaft je-
doch Regeln und Vorschriften aufge-
zwungen werden, so wire sorgfiltig
darauf zu achten, dass sie mit dieser
Zusammenarbeit vereinbar sind und
nicht im Widerspruch dazu stehen.

Die Partner der UCPTE haben eine
flexible und dezentralisierte Struktur
geschaffen, die der Vielfaltigkeit der
europdischen  Elektrizitdtsunterneh-
men gut angepasst ist. Die Errichtung
eines zentralen europiischen Lastver-
teilers oder irgendeines dhnlichen, von
der EG-Kommission vorgeschlagenen
Instrumentes darf nicht eine Biirokra-
tie oder Beschriankungen zur Folge ha-
ben, die mit der heutigen Organisation
der UCPTE schwer zu vereinbaren wé-
ren. Es wére mit allen Mitteln zu ver-
hindern, dass die UCPTE zugunsten
irgendeines EG-Organs, in welchem
die Nicht-EG-Lander mit Schwierig-
keiten eine Position finden wiirden,
beiseite geschoben wiirde. Die fiir den
europdischen Verbundbetrieb unbe-
dingt nétige Zusammenarbeit hat wei-
terhin im Rahmen der UCPTE stattzu-
finden.

4.2. Verstiarkung der internationalen
Aufgabenteilung

Die Gemeinschaft muss dafiir sor-
gen, dass ihr Eingreifen in die Elektri-
zitdtsversorgung nicht unter dem Vor-
wand eines grosseren Wettbewerbs zu
einer schidlichen Zentralisierung in
einem Bereich fiihrt, in dem sich bis
heute die unbiirokratischen und de-
zentralisierten Losungen im Rahmen
der UCPTE bewihrt haben.

® Wird es in Europa zu einer grosseren
Spezialisierung im Elektrizitétsbereich
kommen

Die Politiken der verschiedenen
europdischen Lander im Bereich der
elektrischen Energie zeigen in den letz-
ten Jahren eine Entwicklung, die
durch die europdische Integration
noch beschleunigt werden diirfte. Dar-
aus ergeben sich fiir die Schweiz Kon-

sequenzen, die nachfolgend aufgezeigt
werden sollen. Bisher beruhten die na-
tionalen Ausriistungsprogramme auf
dem Prinzip der Selbstversorgung. Dar-
aus erklért sich teilweise, weshalb sich
der internationale Elektrizitdtsaus-
tausch in Europa in relativ engen
Grenzen gehalten hat. Abgesehen von
saisonalen Austauschgeschiften (v.a.
zur Verwertung von Sommeriiber-
schiissen aus Laufkraftwerken) wurde
dieser Markt lange Zeit zur Substitu-
tion von Strom aus Olthermischen
durch solchen aus Wasserkraftanlagen
bzw. Kernkraftwerken genutzt. Ausge-
16st wurden derartige Produktionsver-
lagerungen (und damit auch Import-/
Exportstrome) durch unterschiedliche
Gestehungskosten bei den verschiede-
nen Kraftwerktypen.

Seit Anfang der 80er Jahre hat sich
die Lage grundlegend verdndert: Mehr
und mehr gab es Liander in Europa,
die sich in Anbetracht der grossen
Schwierigkeiten beim Kraftwerkzubau
gezwungen sahen, einstweilen vom
Grundsatz der Selbstversorgung abzu-
weichen. Diese Lander profitierten da-
von, dass Frankreich aufgrund des
zeitlichen Vorsprungs seines Kern-
kraftprogramms in der Lage war, rela-
tiv gut gesicherte Leistungsquoten ab-
zugeben. Daraus entwickelte sich zu-
nehmend ein strukturell bedingter in-
ternationaler Austausch, wihrend die
konjunkturelle Seite immer mehr in
den Hintergrund trat.

Mit der Realisierung des europdi-
schen Binnenmarktes konnte man nun
leicht versucht sein zu denken, die
europdischen Lidnder wollten in Zu-
kunft gewisse Produktionsmittel - ins-
besondere aus geographischen Griin-
den (Lage, verfiigbarer Platz) - «delo-
kalisieren». Das wiirde dann zuneh-
mend weg vom Grundsatz der natio-
nalen Selbstversorgung und in gewis-
sem Grad hin zu einer wachsenden
Spezialisierung der europiischen
Elektrizitatswirtschaft fithren. Eine
derartige Entwicklung setzte aller-
dings eine spiirbare Verstirkung des
Hochstspannungsnetzes - vor allem
der grenziiberschreitenden Leitungen
- voraus. Zugleich konnte mit einer
solchen Strategie eine Verringerung
der Versorgungssicherheit verbunden
sein, was vollig inakzeptabel wire.

Ubrigens darf nicht ausser acht ge-
lassen werden, dass die mit dem Netz-
betrieb verbundenen physikalischen
Gegebenheiten - von denen bereits die
Rede war - sowie die mit stromtechni-
schen Eigenheiten zusammenhéngen-
den Probleme eine gewisse Zuriickhal-

28

Bulletin ASE/VCS 81(1990)6, 24 mars



Auswirkungen des Integrationsprozesses

tung bei der Spezialisierung erfordern.
So ist es beispielsweise ausgeschlossen,
dass Frankreich eines Tages zum allei-
nigen Elektrizitétslieferanten Europas
werden konnte.

Nach den Erfahrungen der Elektri-
zitdtsunternehmen und aus den oben
erwidhnten Griinden sollte das Produk-
tionsmanko einer bestimmten Region
im Vergleich zum Verbrauch nicht
mehr als etwa 20 Prozent betragen.
Dies wirde bedeuten, dass der
«Selbstversorgungsgrad» dieser Re-
gion nur noch 80% betragen wiirde.
Der Selbstversorgungsgrad eines Lan-
des gibt damit an, welcher prozentuale
Anteil des Inlandbedarfs im Normal-
jahr aus inldndischen Kraftwerken ge-
deckt werden kann. Er sollte nicht mit
der «Selbstversorgungssicherheit» ver-
wechselt werden, welche im Unterka-
pitel 3.5 bereits erldutert wurde.

Es kann indessen nicht iibersehen
werden, dass die Tendenz zu weiterer
Spezialisierung unweigerlich eine Stei-
gerung des Elektrizitdtsaustauschs zwi-
schen den Mitgliedstaaten der Gemein-
schaft zur Folge haben diirfte. Solange
die Ubertragungskapazititen unseres
nationalen Netzes ausreichen und die
Netzsicherheit nicht beeintrachtigt
wird, konnen sich die schweizerischen
Elektrizitdtsunternehmen solchen
Durchleitungen kaum widersetzen. Sie
miissen jedoch darauf bedacht sein,
fir die geleisteten Dienste eine ange-
messene Entschddigung zu erhalten.

Fiir unser Land kdnnte eine Konse-
quenz aus dieser Entwicklung auch in
der Forderung der hydraulischen
Speicherkapazitét liegen; diesen
Trumpf gilt es soweit als moglich zu
nutzen.

® Welche Auswirkungen hat diese
Entwicklung auf das Verbundnetz?

In Anbetracht der spezifischen
Eigenheiten der Elektrizitdt (vgl. 3.1)
muss die Leistung immer sofort von
der Gesamtheit der Generatoren zu
allen Verbrauchern tubertragen wer-
den. Daraus resultieren die Energie-
fliisse, die sich im Netz in Abhidngig-
keit vom Standort der Eingabe und
Entnahme, von der Leistungsbilanz je-
des Netzteils und von der Konfigura-
tion der zur Verfiigung stehenden Lei-
tungen verteilen. Dabei fliessen die
Strome systematisch dort, wo der ge-
ringste Widerstand besteht. Das sind
nicht immer die kiirzesten Wege und
sie fallen praktisch nie mit der theoreti-
schen Wegstrecke zusammen, die auf-
grund eines einzelnen Austauschs zwi-

schen zwei Unternehmen zu erwarten
ware.

Es ist unumginglich, dass die Uber-
tragungskapazitit des vermaschten
Netzes insgesamt ausreichend sein
muss, um die verschiedenen Energie-
fliisse - die mit der Schaffung des
europdischen Binnenmarktes eher
noch zunehmen werden - durchzulei-
ten.

Aus betrieblichen (Betriebssicher-
heit des Netzes) und wirtschaftlichen
Griinden (geringere Verluste) ist es un-
bedingt notig, diese Energiefliisse so-
weit als moglich auf breiter Basis zu
kontrollieren und zu optimieren.

Die grossen Verbraucherzentren las-
sen sich nicht verlegen. Dagegen kann
man mit gewissen Einschrinkungen
den Standort von Kraftwerken (in der
Regel thermische Anlagen) sorgfiltig
bestimmen. Vor allem aber gilt es, die
Entwicklung des Hochstspannungs-
netzes als ganzes auf der Grundlage
einer wohlkoordinierten Planung zu se-
hen.

4.3 Mogliche Auswirkungen auf Import
und Export von Elektrizitit

Obwohl die Schweiz nicht der EG
angehort, ist ihre Beteiligung an dieser
Koordination wegen ihrer geographi-
schen Lage zwingend, um so ihren Bei-
trag an die notwendigen Entwicklun-
gen zu leisten. Es ist daran zu erinnern,
dass der Strom immer die Tendenz
aufweist, «den Durchgang zu erzwin-
gen», sobald auf einer an sich giinsti-
gen und gut ausgeristeten Leitung ein
schwacher Punkt existiert. In diesem
Fall hat gerade die Region, in welcher
dieser Schwachpunkt liegt, den Gross-
teil der Schidden (wachsende Verluste
und/oder Abschaltung der Leitungen)
zu tragen. Sollte die verstdrkte Aufga-
benteilung in Europa, von der weiter
oben die Rede war, tatsichlich eine
Verstirkung der Energiefliisse tiber
weite Distanzen zur Folge haben, so
wiirde auch unser Land davon betrof-
fen - gleichgiiltig, ob man das will
oder nicht. Die Schweiz hat demnach
ein vitales Interesse daran, ihr Netz so
zu entwickeln, dass es diesen zusitzli-
chen Belastungen gewachsen ist.

® Welches sind die Konsequenzen fiir
die langfristigen Importvertrige?

Mehrere schweizerische Elektrizi-
tdtsgesellschaften haben vor allem mit
der Electricité de France, aber auch
mit deutschen Versorgungsunterneh-
mungen langfristige Stromliefervertra-
ge abgeschlossen, welche weitgehend

der Erfiillung der Versorgungspflich-
ten dieser Gesellschaften dienen und
damit fiir die Schweiz als Ganzes stra-
tegische Bedeutung haben. Man kann
davon ausgehen, dass die ausldandi-
schen Vertragspartner ihren Verpflich-
tungen auch nach Einfiihrung allfilli-
ger neuer Bestimmungen durch die EG
ab 1992 nachkommen werden, so dass
fir die bestehenden Energievertrige
voraussichtlich keine -Konsequenzen
zu erwarten sind.

Hingegen konnte der Abschluss von
neuen, langfristigen Importvertrigen
mindestens erschwert oder sogar ver-
unmoglicht sein, falls sich die Elektri-
zitatsgesellschaften der EG-Staaten
untereinander beim Eingehen von
langfristigen Engagements bevorzu-
gen wiirden. Die schweizerischen Un-
ternehmen wiirden in diesem Fall nur
noch mit einer geringen Priferenz be-
riicksichtigt. Dies konnte sich umso
starker bemerkbar machen, je schnel-
ler die fiir das Ende der neunziger Jah-
re mogliche Verknappung in der
Stromversorgung auf uns zukommt.

Es bestehen zwar zurzeit keine kon-
kreten Anzeichen, dass die Marktent-
wicklung fiir langfristige Liefervertra-
ge diesen eher pessimistisch geschil-
derten Verlauf nehmen konnte. Im-
merhin ist es naheliegend, dass gleich-
gesinnte und gleichorganisierte EG-
Staaten bzw. deren Elektrizitdtsgesell-
schaften sich untereinander naher ste-
hen diirften als den Gesellschaften
eines Nichtmitgliedstaates.

Um einer derartigen Situation vor-
zubeugen, miissten gegebenenfalls mit
der EG bzw. mit denVerbundpartnern
in den EG-Staaten Vereinbarungen ge-
troffen werden, welche die heutige
starke Stellung der Schweiz im européi-
schen Strommarkt auch fir die Zu-
kunft sichern wiirden.

® Welches sind die Konsequenzen fiir
die anderen internationalen
Stromgeschdfte?

Der Abschluss von kurz- sowie mit-
telfristigen Import- und Exportvertra-
gen, die vorwiegend den eigentlichen
Stromgeschéaften (Kauf, Verkauf, Aus-
tausch), der Reserveverwertung (Ver-
kauf von Reserven, solange sie nicht
selbst gebraucht werden), der Uber-
schussverwertung (Verkauf von Uber-
schussenergie vor allem bei guter Was-
serfilhrung) und der Reservestellung
(Reservehaltung einer ausldndischen
Gesellschaft fiir eine inldndische oder
umgekehrt) dienen, konnte erschwert
werden - wenn auch in geringerem
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Masse als die langfristigen Importver-
trige mit Versorgungscharakter -
durch Bevorzugung der EG-Staaten
untereinander oder durch allfillige
Zolle oder Taxen, welche nur den
Elektrizititsgesellschaften der Nicht-
mitgliedstaaten auferlegt wiirden.

Bei einem  Abseitsstehen der
Schweiz wiren auch bei den kurz- und
mittelfristigen Geschiften infolge des
kleineren Beschaffungs- und Absatz-
marktes weitere Nachteile zu befiirch-
ten.

® Neue Chancen fiir die
schweizerischen
Elektrizitdtsgesellschaften

Die zentrale Lage der Schweiz ist ein
hervorstechendes =~ Merkmal.  Die
Schweiz ist - wie beim Verkehr - auch
im Strombereich Transitland. Das
kann der Schweiz zum Vorteil gerei-
chen, wenn sie gewillt ist, die notigen
Ubertragungsleitungen zu bauen und
damit einen vermehrten internationa-
len Stromaustausch zu férdern. Bietet
die Schweiz diese Dienstleistungen
nicht an, so wird sie zu einem Hinder-
nis, ja zu einer Schikane fiir den euro-
pdischen Strommarkt.

Dabei ist die Schweiz immer noch in
der Lage, dank ihrer gesamthaft hohen
Kraftwerksleistung, den umliegenden
Liandern Spitzenenergie im Winter
und Uberschussenergie im Sommer
zur Verfiigung zu stellen. Unsere
Nachbarn kénnten aber durchaus die-
se Spitzen- und Sommerenergie auch
selbst erzeugen, allerdings zu héheren
Preisen. Dagegen zeichnet sich fiir die
Schweiz klar ein Manko an Winter-
energie ab und sie wird - wenn der
Verbrauch weiter zunimmt - in Zu-
kunft ganz von ihren Nachbarldndern
abhingig sein, um die Winterliicken zu
fiillen. Positiv zu Buche fiir unser Land
steht allerdings auch, dass seine Kraft-
werke eine sehr hohe Verfiigbarkeit
aufweisen und dass Streiks im Kraft-
werksektor weiterhin wenig wahr-
scheinlich sind.

Wenn die Schweiz der EG beitrite
oder wenn sie sich zumindest den
neuen EG-Bestimmungen fiir die
Stromversorgung (welche heute noch
nicht bekannt sind) soweit anpassen
konnte, dass sie auch als Nichtmitglied
«europafédhig» bleiben wiirde, konnen
davon auch positive Impulse fir die
schweizerischen Elektrizitatsgesell-
schaften ausgehen, und zwar aus fol-
genden Griinden:

- Den schweizerischen Elektrizitéts-
gesellschaften stiinde fiir ihre

Stromgeschéfte ein grosserer Markt
mit mehr Marktteilnehmern zur
Verfiigung.

- Eskonnten grossere Energiemengen
ausgetauscht und mehr verschieden-
artige Geschifte getitigt werden.

- Es wiirde mehr Konkurrenz auf dem
Elektrizitaitsmarkt entstehen. Die
Folgen davon konnten sein: hohere
Effizienz, steigende Wettbewerbsfi-
higkeit, hohere Motivation, Innova-
tionsforderung und letztlich tiefere
Preise.

® Ausfuhrbewilligungen

Damit der Strom in beiden Richtun-
gen iiber die Schweizer Grenzen ohne
Hemmnisse fliessen kann, konnte die
Schweiz aus der Sicht der Elektrizitéts-
wirtschaft - ohne aber voreilig ein
Pfand von verhandlungstechnischer
Bedeutung aus der Hand zu geben -
eine Abschaffung der Bewilligungs-
pflicht fur die Ausfuhr elektrischer
Energie (Verordnung vom 23. Dezem-
ber 1971) unter vorsichtiger Abwi-
gung aller Konsequenzen ins Auge
fassen. Um diese Verordnungen abzu-
schaffen, miissten aber das Bundesge-
setz vom 22. Dezember 1916 iiber die
Nutzbarmachung der Wasserkréfte,
das Bundesgesetz vom 23. Dezember
1959 iber die friedliche Verwendung
der Atomenergie und den Strahlen-
schutz und sogar die Bundesverfas-
sung (Art. 24 quater) gedndert werden,
was nicht dazu benutzt werden sollte,
neue Hemmnisse einzufithren und da-
durch die Lage der Elektrizitdtswirt-
schaft zu erschweren. Vermieden wer-
den sollten insbesondere neue Mass-
nahmen, welche die Beschrinkung
oder sogar das Verbot von zusitzli-
chen mittel- und langfristigen Strom-
importen zum Ziele haben.

5. Empfehlungen der
Arbeitsgruppe

Die Mitgliedstaaten der Euro-
pdischen Gemeinschaft haben ihre In-
tegrationsanstrengungen verstarkt und
sich das Jahr 1992 als Frist fiir den
Binnenmarkt gesetzt (Weissbuch der
Kommission der Européischen Ge-
meinschaften). Gleichzeitig haben sie
mit Inkrafttreten der Einheitlichen
Européischen Akte der EG zusitzliche
Mittel zur Verfiigung gestellt, mit de-
nen die ehrgeizigen Zeile erreicht wer-
den sollen. Die Befiirworter eines

Energie-Binnenmarktes zdhlen auf
den Schrittmachereffekt des Weissbu-
ches, um die fiir 1995 festgelegten
Energieziele zu erreichen.

Zum gegenwirtigen Zeitpunkt ist
die Schweiz nicht in der Lage, der
Europdischen Gemeinschaft beizutre-
ten.

Trotzdem wirkt unser Land auch als
Nichtmitglied der Europédischen Ge-
meinschaft am Aufbau Europas mit;
fiir den Bereich der Elektrizitétsver-
sorgung gilt dies namentlich iiber die
UCPTE.

Der zurzeit in Europa, insbesondere
in der EG, ablaufende Integrations-
prozess wird auf die schweizerische
Elektrizitatswirtschaft Auswirkungen
haben.

Die Empfehlungen der Arbeitsgrup-
pe lauten wie folgt:

5.1 Anniiherung zwischen der Schweiz
und der Europiischen Gemeinschaft
(«Europafihigkeit»)

Angesichts der geographischen, hi-
storischen, kulturellen und wirtschaft-
lichen Position der Schweiz in Europa
ist es wichtig, dass die Entscheidun-
gen, die in unserem Land von den Be-
hoérden oder von der Privatwirtschaft
getroffen werden, darauf ausgerichtet
sind, die Schweiz der Europiischen
Gemeinschaft eher anzunidhern, als
sich davon zu entfernen. So miisste
verhindert werden, dass Hindernisse,
die dem Austausch zwischen der
Schweiz und der EG im Wege stehen
konnten (z.B. Stromeinfuhreinschrin-
kung), geschaffen werden. Dabei sind
die Entscheidungen nach Moglichkeit
so zu treffen, dass sie mit der euro-
pdischen Entwicklung im Einklang
stehen; zudem sollte in der Schweiz
ganz allgemein eine vermehrte Aufge-
schlossenheit gegeniiber den Anliegen
der EG sichtbar werden.

Die Arbeitsgruppe ist der Meinung,
dass es im Hinblick auf eine Annihe-
rung der Schweiz an die EG wiinsch-
bar wire, wenn unser Land aktiv an
den Programmen der Gemeinschaft
teilnehmen wiirde, die Drittldndern
offenstehen, und zwar sowohl im Be-
reich der Energie wie auch auf dem
Gebiet des Umweltschutzes (beispiels-
weise im Rahmen der europiischen
Umweltagentur, die zurzeit in der EG
geschaffen wird), der technischen Si-
cherheit (beispielsweise durch Uber-
nahme der EG-Minimalnormen fir
elektrische Apparate und Anlagen) so-
wie der Forschung und Entwicklung.
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5.2 Energiepolitik

Die EG hat sich in der Energiepoli-
tik mehrere Ziele gesetzt; diese betref-
fen insbesondere die Bereiche rationel-
le Energienutzung, Diversifizierung
der Energieversorgung (Anteile von
Erdsl, Gas, festen Brennstoffen,
Kernenergie), Stromriicklieferung von
Selbstproduzenten, neue und erneuer-
bare Energiequellen, Energiepreise
und -tarife, Umweltschutz usw. Die
Arbeitsgruppe ist der Ansicht, dass die
Ziele der Gemeinschaft bei der Erar-
beitung der schweizerischen Energie-
politik mitberiicksichtigt werden soll-
ten; es sollte in jedem Fall vermieden
werden, dass die Schweiz den An-
schluss an Entwicklungen, die sich bei
den Nachbarlindern abzeichnen, ver-
liert. Die EG strebt ebenso wie die
Schweiz eine sichere, wirtschaftliche
und umweltgerechte Energieversor-
gung an.

5.3 Stromversorgungssicherheit und
Selbstversorgungssicherheit der
Schweiz

Die Versorgungssicherheit gibt Aus-
kunft dariiber, mit welcher Wahr-
scheinlichkeit die Nachfrage nach
Elektrizitdt widhrend eines Winterse-
mesters mittels inldndischer Produk-
tion und langfristiger Importe befrie-
digt werden kann. Nach Auffassung
der Arbeitsgruppe sollte die so defi-
nierte Versorgungssicherheit weiterhin
bei 95 Prozent gehalten werden, unab-
hidngig davon, ob ein Strom-Binnen-
markt geschaffen wird oder nicht. Das
wiirde heissen, dass in einem von
zwanzig Wintern iber die nationale
Produktion und die langfristigen Im-
porte hinaus zusidtzliche, kurzfristige
Importe ndtig wéren, um den Strom-
bedarf zu decken.

Sofern die langfristigen Importver-
trage mit hoher Wahrscheinlichkeit er-
flillt werden konnen, leisten sie durch-
aus einen Beitrag an die Sicherheit der
Landesversorgung. Dies ist der Fall
bei den Bezugsrechten, die mit be-
stimmten Investitionen verbunden
sind, die in der einen oder andern
Form von schweizerischen Elektrizi-
titsgesellschaften getitigt wurden.

Die Selbstversorgungssicherheit der
Elektrizitatsversorgung beriicksichtigt
nur die inldndische Produktion. Die
Arbeitsgruppe stellt fest, dass die
Selbstversorgungssicherheit im Lauf
der Jahre weit unter das Niveau von
95% gesunken ist. Der Grund hierfiir
liegt einerseits in den Schwierigkeiten,

die inldndische Produktion zu stei-
gern, anderseits im anhaltenden Ver-
brauchszuwachs.

Sollte jedoch der europdische
Strom-Binnenmarkt bessere Voraus-
setzungen fir den Austausch bieten,
konnte eine im Vergleich zur notwen-
digen gesamten Versorgungssicherheit
von 95% tiefere Selbstversorgungssi-
cherheit insoweit in Kauf genommen
werden, als die Bezugsrechte minde-
stens gleiche Sicherheiten gewéhren
wie der Bau neuer Kraftwerke in unse-
rem Land. Eine derartige Politik soll
mit Vorsicht betrieben werden und
verlangt in jedem Fall eine Sicherheits-
analyse, welche die Verfiigbarkeit der
auslandischen Kraftwerke beriicksich-
tigt und zudem die Ubertragungspro-
bleme miteinschliesst. Es ist daran zu
erinnern, dass eine Zunahme des inter-
nationalen Austauschs unweigerlich
eine Verstdrkung des internationalen
Hochspannungsnetzes voraussetzt.
Eine Abnahme der gesamten Versor-
gungssicherheit ist in der Tat nicht zu
verantworten.

Es ist vorauszusehen, dass ein EG-
weiter Strom-Binnenmarkt ohne Betei-
ligung der Schweiz den internationa-
len Stromaustausch fiir die Unterneh-
men unseres Landes erschweren wiir-
de. Die Arbeitsgruppe ist deshalb der
Ansicht, dass die schweizerischen
Elektrizititsunternehmen die engen
Beziehungen mit ihren Partnern in der
EG aufrechterhalten sollten, um so
jegliche Diskriminierung der Schweiz
zu vermeiden.

Dariiberhinaus wird der europdi-
sche Integrationsprozess die Speziali-
sierung der Linder auch im Bereich
der Elektrizitdt verstirken. Dabei ist
aus versorgungstechnischen Griinden
darauf zu achten, dass die Produk-
tionsanlagen in Europa mdoglichst
gleichmassig verteilt werden; es wire
unzuldssig, wenn die Elektrizitdtsver-
sorgung Europas von einigen wenigen
Liandern abhinge.

5.4 Bedeutung der Schweiz fiir Europa

Fiir das europdische Verbundnetz
ist das schweizerische Netz aufgrund
seiner zentralen Lage ein &usserst
wichtiger Bestandteil. Die Kapazitit
der grenziiberschreitenden Verbund-
leitungen der Schweiz umfasst einen
Drittel aller grenziiberschreitenden
Verbundleitungen innerhalb der zwolf
UCPTE-Staaten. Heute konnte das
europdische Verbundnetz ohne das
schweizerische kaum zuverldssig funk-
tionieren.

Die bedeutende Rolle, welche die
Schweiz als Transitland fiur den Elek-
trizitdtsaustausch zwischen den Lén-
dern der Gemeinschaft spielt, ist bei
den Verhandlungen mit unseren euro-
péischen Partnern gewichtig miteinzu-
beziehen. Der reibungslose Ablauf
derartiger Transite kann ohne die akti-
ve Mitwirkung der verantwortlichen
schweizerischen Unternehmen nicht
gewihrleistet werden.

Falls jedoch das schweizerische
Hochspannungsnetz nicht dem wach-
senden Bedarf angepasst wird, konn-
ten ausldndische Unternehmen lang-
fristig sehr wohl Massnahmen zur
Umgehung unseres Landes vorsehen.
Es wire zweifellos von Nachteil fiir
die Schweiz, wenn sie ihre Stellung im
internationalen Verbundbetrieb (vgl.
5.5) nicht bewahren konnte.

Ein anderer gewichtiger Faktor sind
die hydraulischen Speicherkapazititen
der Schweiz, die im Zuge der fort-
schreitenden Integration und der zu-
nehmenden Spezialisierung der euro-
paischen Elektrizititswirtschaft mit
Vorteil ausgebaut werden sollten. Die
Spitzenenergie stellt einen wichtigen
Beitrag der Schweiz an das europi-
ische Verbundsystem dar, auch wenn
die Schweiz nur einen bescheidenen
Teil des europdischen Bedarfs an Spit-
zenenergie abdecken kann. Dass die
Schweiz in der Lage ist, Spitzenlei-
stung gegen Grundlastenergie auszu-
tauschen, gilt als wichtiges Argument
in einem Europa, in dem Elektrizitat
mehr und mehr an Bedeutung gewinnt.

5.5 Bedeutung Europas fiir die Schweiz

Die Schaffung eines europdischen
Energiebinnenmarktes wird dazu fiih-
ren, dass der Elektrizitdtsaustausch
zwischen den Mitgliedlandern ver-
starkt wird. Ein Teil dieses Austau-
sches wird unweigerlich iiber die
Schweiz abgewickelt. Die schweizeri-
schen Elektrizititsunternehmen miis-
sen dieser Entwicklung beim Ausbau
des nationalen Hochspannungsnetzes
Rechnung tragen.

Aus der Sicht der Schweiz steht aus-
ser Diskussion, unser Land vom {ibri-
gen Europa zu isolieren mit der Ab-
sicht, diese Transite zu vermeiden.
Denn ohne internationalen Verbund
wire die schweizerische Stromversor-
gung in hohem Mass gefiahrdet. Das
inldndische Stromnetz ist in der Tat re-
lativ klein und ein Ausfall in einem
grossen hydraulischen oder thermi-
schen Kraftwerk wiirde, zumindest lo-
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kal, augenblicklich zu Stromunterbri-
chen fihren.

Ohne den internationalen Verbund
konnte die Schweiz insbesondere

- ihre allfdlligen Produktionsdefizite
in der Winterstromversorgung nicht
decken;

- ihre vor allem im Sommer auftreten-
den Stromproduktionsiiberschiisse
sowie ihr Potential an Spitzenlei-
stung nicht mehr an ausldndische
Abnehmer abgeben;

- bei Kraftwerksausfillen nicht mehr
von der gegenseitigen Hilfe der
UCPTE-Verbundpartner  profitie-
ren;

- ihren Kraftwerkpark nicht mehr op-
timal betreiben.

Die europiische Integration, die im
Bereich der Elektrizitatswirtschaft be-
reits seit lAngerer Zeit — unter anderem
dank der UCPTE - existiert, ist also
notwendig und die Schweiz hat ein
grosses Interesse daran, aktiv ihren
Beitrag dazu zu leisten.

5.6 «Common carrier»

Die Stromverbraucher konnen sich
nur bei ihren lokalen Verteilerunter-
nehmen versorgen (faktisches Mono-
pol). Die EG-Kommission fiithrt Stu-
dien aus mit dem Ziel, dieses System
zu dndern; sie sieht hierfiir mehrere
Stufen der Liberalisierung vor, deren
oberste darin besteht, dass den Gross-
verbrauchern (z.B. den Industrieunter-
nehmen) erlaubt werden soll, den
Strom bei einem Produzenten ihrer
Wahl innerhalb der EG direkt zu kau-
fen.

«Common carrier» bedeutet unter
diesem letzteren Gesichtspunkt, dass
jenes Elektrizitatswerk, welches die
Regulierung des betreffenden Versor-
gungsgebietes sicherstellt, auch dazu
verpflichtet wird, Strom zu transpor-
tieren. Nach Auffassung der Arbeits-
gruppe ist ein solches System in der
Praxis ungeeignet und daher abzuleh-
nen. Dies aus folgenden Griinden:

- Die spezifischen Eigenschaften der
Elektrizitit machen deutlich, dass
man nicht allein nur die Energie
(kWh) in Betracht ziehen darf. Die
Aufgaben eines Elektrizitdtswerks
umfassen weitere wichtige Dienst-
leistungen wie sofortige Leistungs-
bereitschaft, Anpassung und Regu-
lierung der Spannung, Frequenz-
Leistungsregelung, Reservestellung
usw.

- Nur das Elektrizitatswerk, das die
Regulierung und Belieferung in

einer bestimmten Zone sicherstellt,
kann einem Verbraucher dieser
Zone alle Leistungen bieten, die fiir
den Strombezug notig sind. Zu dem
Zweck stellt es nicht nur sein Netz,
sondern auch seine Einrichtungen
fiir die Regulierung, Transforma-
tion, Schaltung, Produktion, den
Betrieb und die Verwaltung zur Ver-
figung.

- Es wire ungerecht (und entspriche
nicht den Zielen des EG-Binnen-
markts), wenn die Kleinverbraucher
alle Leistungen zahlen miissten, die
mit der Versorgung verbunden sind,
wihrend die Grossverbraucher sich
diese Kosten sparen konnten, indem
sie direkt einen nur den Energiebe-
zug betreffenden Liefervertrag mit
einem Produzenten ausserhalb des
eigentlichen  Versorgungsgebietes
abschliessen.

- Angesichts der Struktur des Ver-
bundnetzes ist es unmdoglich, die An-
lagen, die fiir den Transport benutzt
werden, oder die Kosten fiir die an-
deren Leistungen, die eine Elektrizi-
titsversorgung verlangt, einzeln fiir
jeden Verbraucher zu bestimmen.
Diese sind aber global auf der Ebe-
ne der Regulierzonen bekannt. Je-
der «common carrier»-Vertrag, der
zum Vorteil eines einzelnen Ver-
brauchers abgeschlossen wird, bein-
haltete demnach theoretische oder
fiktive Bestandteile, was zu weitge-
hend willkiirlichen Preisen fihren
und die Konkurrenz auf dem Markt
verfélschen wiirde.

- Das Unternehmen, welches das Ver-
teilernetz betreibt, lduft Gefahr, die
Versorgungssicherheit nicht mehr
gewihrleisten zu konnen, wenn es
das Netz fiir Elektrizitdtstransporte
zur Verfigung stellen muss, die aus-
serhalb seiner Kontrolle stehen.

Demgegeniiber stellt die Arbeits-
gruppe fest, dass ein reger Energie-
transit und -austausch {ber das
Hochstspannungsverbundnetz  zwi-
schen den fiir eine Regulierzone zu-
stindigen Unternehmen moglich ist
und dass dies bereits heute regelmassig
praktiziert wird. Auf dieser Ebene sind
freier Verkehr und Konkurrenz lingst
verwirklicht. Es wére zu wiinschen,
dass sich dieser Energieverkehr in Zu-
kunft noch weiter entwickelt, insbe-
sondere was den Austausch zwischen
nicht benachbarten Regulierzonen be-
trifft. Sollte eine Sonderregelung fiir
die Grossverbraucher gewiinscht wer-
den, so miisste sie in folgendem Sinn
weiterverfolgt werden: Wenn ein Ver-

braucher erméchtigt wird, sich ausser-
halb seiner Regulierzone zu versorgen,
dann sollte er einen Vertrag nicht di-
rekt mit dem Lieferanten, sondern mit
dem Werk abschliessen, das fiir die
Regulierung in seiner Zone zustindig
ist; dieses wiirde sich dann mit der
Energiebeschaffung bei der gewéhlten
auswartigen Quelle befassen.

Bei allen Fragen zum komplexen
Problembereich des «common car-
rier» empfiehlt die Arbeitsgruppe, die
Stellungnahmen und Untersuchungen
der betroffenen Branchenorganisatio-
nen, insbesondere der UNIPEDE und
der UCPTE, die im Rahmen oder im
Auftrag der EG-Kommission durchge-
fiihrten Studien sowie die Erfahrungen
in den USA und Absichten in GB, NL
und Skandinavien zu beriicksichtigen.

5.7 Die Konkurrenz auf dem
Elektrizitiatsmarkt

Die EG-Kommission befiirwortet
eine Liberalisierung des Elektrizitits-
marktes in der Gemeinschaft. Zu dem
Zweck sollen die Produktionswerke
von den Transport- und Verteilunter-
nehmen getrennt werden, damit letzte-
re direkten Zugang zu den Produk-
tionsquellen ihrer Wahl erhalten.

In der Schweiz gewéhrleistet die
hohe Anzahl von Elektrizititswerken
bereits eine Konkurrenz im Hoch-
spannungsbereich. Nach Auffassung
der Arbeitsgruppe dringt sich weder
eine weitere Zersplitterung noch eine
Zentralisierung der Elektrizitdtswirt-
schaft in der Schweiz auf.

5.8 UCPTE und UNIPEDE

Die schweizerischen Elektrizitits-
werke haben als Griindungspartner
der UCPTE und als Mitglieder der
UNIPEDE ein Interesse daran, dass
beide Vereinigungen weiterhin ihre
Rolle im Rahmen des europiischen
Verbundnetzes behaupten; damit soll
nach Maoglichkeit vermieden werden,
dass wichtige Entscheidungen von In-
stitutionen getroffen werden, denen
die schweizerischen Elektrizitdtswerke
nicht als Mitglied angehoren. Dies gilt
um so mehr, als derartige Entschei-
dungen nachhaltige Auswirkungen auf
das schweizerische Hochspannungs-
netz haben konnten.

Die Arbeitsgruppe ist ferner der An-
sicht, dass die schweizerischen Elektri-
zitdtsgesellschaften ihre Bindungen zu
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den europdischen Verbundpartnern,
insbesondere den EG-Mitgliedstaaten,
verstiarken sollten, um so zu verhin-
dern, dass die Entwicklung des euro-
pdischen Binnenmarktes zu einer Iso-
lation der Schweiz fiihrt.

5.9 Elektrizitit als Produktionsenergie

Die EG mochte die Versorgungs-
sicherheit erhdhen und die Energieko-
sten senken mit dem Ziel, die wirt-
schaftliche Konkurrenzfihigkeit der
Unternehmen in der Gemeinschaft zu
starken.

Damit die schweizerischen Indu-
strieunternehmen dieser wachsenden
Konkurrenzfihigkeit begegnen kon-
nen, wire es von Vorteil, wenn die
Energiewirtschaft in der Schweiz, ins-
besondere die Elektrizitdtswirtschaft,
keine grosseren Hindernisse zu iiber-
winden hitte. Bekanntlich werden fast
drei Viertel der Elektrizitdt in der In-
dustrie, im Verkehr, im Dienstlei-
stungssektor und in der Landwirt-
schaft verbraucht.

Die Arbeitsgruppe schldgt vor, die
Bewilligungsverfahren fiir den Bau
von elektrischen Produktions- und
Ubertragungsanlagen zu verwesentli-
chen, zu vereinfachen und zu be-
schleunigen, sofern die Sicherheitskri-
terien erfiillt sind. Dadurch konnte die
Elektrizitdtsversorgung rasch an die
sich dndernden Bediirfnisse der Wirt-
schaft angepasst werden.

5.10 Kontakte mit der Europiischen
Gemeinschaft

Bei den Diskussionen und Verhand-
lungen, die unser Land mit den ver-
schiedenen Instanzen der Europé-
ischen Gemeinschaft im Bereich Elek-
trizitét fihrt, sollte der Einfluss dahin-
gehend geltend gemacht werden, dass
sich die Delegation der Schweiz aus
Vertretern der Behorden und der Elek-
trizititswirtschaft zusammensetzt.

Es kann aber durchaus auch sein,
dass eine gemischte Delegation nicht
angezeigt ist, insbesondere dort, wo
sich Vertreter der Regierungen oder
der Elektrizitdtswirtschaft unter sich
treffen. Fiir diese Fille sollten nach
Ansicht der Arbeitsgruppe gemeinsa-
me Leitlinien von Behorden und Elek-
trizitdtswirtschaft erarbeitet werden,
damit die verschiedenen Kontakte mit
den europdischen Instanzen koordi-
niert werden kdnnen.

5.11 Weitere Untersuchungen und
Informationsaustausch

Die europdische Integration ist ein
Prozess, der sich stindig weiterentwik-
kelt. Vieles ist heute noch nicht abseh-
bar, dies gilt insbesondere auch fiir
den Bereich der Elektrizitit. Aus die-
sem Grund sind diese Entwicklungen
sowohl von den Behdrden wie von der
Elektrizitatswirtschaft zusammen mit
den zustdndigen Organen der UCPTE

und der UNIPEDE mit grosser Auf-
merksamkeit weiterzuverfolgen.

Fragen wie jene nach den Auswir-
kungen der von der EG angestrebten
internationalen Freiziigigkeit auf die
regionalen Interessen oder auf das
schweizerische  Exportbewilligungs-
verfahren fiir Elektrizitdt verdienten
eingehendere Untersuchungen. Im
vorliegenden Bericht ist nur die Elek-
trizitdt, und hier insbesondere die Ver-
sorgungsproblematik, ndher betrach-
tet worden. Die Auswirkungen der
europdischen Integration auf die an-
deren Energietrédger sollten aber eben-
so analysiert werden. Zudem konnte in
diesem Bericht nicht auf die Probleme
der Forschung und Entwicklung, der
Sicherheitsnormen, der Marktoffnung
im Bereich der elektrischen Ausrii-
stung und des Netzausbaus eingegan-
gen werden.

Die Mitglieder der Arbeitsgruppe
stellen fest, dass sich die Informatio-
nen aus der Elektrizitatswirtschaft und
jene aus der Bundesverwaltung ergéin-
zen. Sie dussern den Wunsch, dass die-
se Zusammenarbeit zwischen Vertre-
tern der Elektrizitdtswirtschaft und des
Bundes weitergefiihrt und wenn mog-
lich intensiviert werde. Deshalb schla-
gen sie vor, dass die Arbeitsgruppe in
ihrer heutigen Zusammensetzung be-
stehen bleibe, damit so ein Instrument
zur Verfiigung steht, um aktuelle und
kiinftige Fragen der hier behandelten
Thematik zu untersuchen.

Bulletin SEV/VSE 81(1990)6, 24. Mirz

33



Telefon 064/57 01 11
Telex 981 409
Telefax 064/533 628

Kupferdraht-Isolierwerk AG
Hornimattstrasse 22
CH-5103 Wildegg

Power . ]
Profiler 3030/60

BMI

Der Netzanalysator fiir alle Félle

B (Gberwachen, kontrollieren und priifen des Netzes auf:

H V, A, W, VA, VAR, PF, COS phi, Klirrfaktor, Phasen-
diagramm

B Kostenanalyse bei Verbrauchern

B Spektrumanteile und Oberwellen

B Steuer- und Auswertsoftware fiir IBM-PC

nbn CH-8142 UITIKON
Birmensdorferstr. 30
ELEKTRONIK & aitox %) 2935032

Schaltuhren

(und Stundenzéhler)

sind unsere Spezialitat
e.o.bar

3000 Bern 13

Postfach 11
Wasserwerkgasse 2
Telefon 031/2276 11



	Die europäische Integration : Aussichten für die schweizerische Elektrizitätsversorgung

